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Grußwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Leserinnen und Leser dieser Broschüre,

beim Einsatz für Menschen mit Behinderung im Odenwaldkreis ist der Behinder-
tenbeirat nicht wegzudenken. Seit 20 Jahren ist er eine verlässliche, wichtige Ins-
titution im Odenwaldkreis – für die Bürgerinnen und Bürger, für die Verwaltung, 
für die Politik.

Ich danke allen, die sich in diesem Gremium engagieren, und der Behinder-
tenbeauftragten sehr herzlich für ihren so wichtigen kontinuierlichen Einsatz!

Unser aller Ziel muss es bleiben, Menschen mit Behinderung eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Hier ist in der 
Vergangenheit schon viel gelungen, aber es gibt noch genug zu tun.

Diese Broschüre bietet umfassende Informationen über die Arbeit des Beirats 
und über zentrale Themenfelder. Sie gibt allen Interessierten und Ratsuchenden 
damit eine gute Orientierung, einschließlich wichtiger Telefonnummern aller re-
levanten Anlaufstellen, die miteinander gut vernetzt sind.

Nehmen Sie diese Broschüre als einen Beitrag für eine noch bessere Gemein-
samkeit von Menschen mit und ohne Behinderung in unserem Odenwaldkreis 
– ohne Barrieren in den Köpfen, im beruflichen Alltag oder in der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben.

Herzliche Grüße 

Frank Matiaske
Landrat des Odenwaldkreises
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Grußwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Betroffene und Unterstützer,

ich bin gebürtige Dortmunderin und seit 1986 in Michelstadt zuhause. Seit mei-
ner Wahl im September 2010 bin ich mit ganzem Herzen als Vorsitzende des 
Beirats für Menschen mit Behinderung tätig.

Meine Stellvertreterin ist seit 2018 Frau Elke Elisabeth Mühlhäuser. Gemein-
sam mit der seit Januar 2015 vom Beirat eingesetzten Behindertenbeauftragten 
Frau Regina Hoffmann und unseren im Beirat vertretenen Mitgliedern setzen wir 
uns für die Belange von behinderten Menschen ein.

Bei den regelmäßig stattfindenden Sitzungen werden allgemeine und aktuelle 
Themen bearbeitet. Schwerpunkte sind Inklusion und die immer aktuelle Ver-
besserung der Barrierefreiheit in unseren Städten und Gemeinden.

Als Mutter eines Sohnes mit Down Syndrom bin ich nah am Geschehen und 
bemühe mich auch privat und oftmals für mein Umfeld unbequem darum, Si-
tuationen für Menschen mit Behinderung zu verbessern und Probleme zu be-
nennen. Ich werde weiterhin für alle Menschen, die eine Lobby brauchen, ohne 
Rücksicht auf meine Person nach Kräften einstehen. Wegducken war und ist 
nicht meine Option.

Birgit Nennstiel
Vorsitzende des Beirates für behinderte Menschen im Odenwaldkreis

„Chancengleichheit besteht nicht 
darin, dass jeder einen Apfel 
pflücken darf, sondern dass der 
Zwerg eine Leiter bekommt.”

 Reinhard Turre
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit Januar 2015 bin ich die vom Behindertenbeirat 
eingesetzte Beauftragte für Menschen mit Behin-
derung im Odenwaldkreis. Für Menschen mit Behinderung und deren Angehöri-
ge bin ich Anlauf- und Informationsstelle mit Vermittlerfunktion.

Als wichtigste Funktion besteht meine Arbeit darin, beratend und informativ 
für behinderte Menschen tätig zu sein. Eine weitere wichtige Aufgabe sehe ich 
darin, die Belange von behinderten Menschen zu verdeutlichen und Verständnis 
zu schaffen. Ich möchte den Informationsfluss zwischen allen Beteiligten (Betrof-
fenen, Angehörigen, Ämtern, Einrichtungen, Verbänden etc.) gewährleisten.

Darüberhinaus bin ich beratend an baulichen Planungen und Maßnahmen im 
öffentlichen Bereich beteiligt, um auch für Ihre Stadt oder Gemeinde Barriere-
freiheit zu gewährleisten.

Ich nehme gerne Meldungen über Barrieren oder Mobilitätseinschränkungen 
entgegen und werde versuchen, das jeweilige Problem in Kooperation mit den 
Verantwortlichen zu lösen.

Barrierefreiheit umfasst nicht nur den bautechnischen Bereich, sondern z. B. 
auch die Nutzung des Internets für Schwerhörige oder Sehbehinderte oder die 
„leichte oder einfache Sprache“ zur besseren Verständigung.

In Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung möchte 
ich mit meiner Arbeit Barrierefreiheit und Inklusion im Odenwaldkreis voranbrin-
gen.

Sprechen Sie mich gerne zu meinen Bürozeiten an oder besuchen Sie unsere 
Homepage.

Mit herzlichen Grüßen
Regina Hoffmann, Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Odenwaldkreis

„Das Wesentliche im Umgang miteinander
ist nicht der Gleichklang,
sondern der Zusammenklang.”

 Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer und Dichter
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Büro der Beauftragten für Menschen 
mit Behinderung im Odenwaldkreis 
Regina Hoffmann

Sprechzeiten

Postanschrift:
Kreisausschuss des Odenwaldkreises
Michelstädter Str. 12, 64711 Erbach

Dienstgebäude:
Gesundheitsamt 
Albert-Schweitzer-Str. 8, 64711 Erbach
Zimmer 6

Dienstzeiten:
montags  09.00 – 12.00 Uhr
donnerstags  14.00 – 17.00 Uhr

Tel. 0160 7963066

Termine nach Vereinbarung telefonisch oder  
per E-Mail: r.hoffmann@odenwaldkreis.de

www.behindertenbeirat-odenwaldkreis.de
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Der Beirat, der seit 2002 besteht, ver-
steht sich als Interessenvertretung 
für Menschen mit Handicap. Dem 
Beirat gehören 23 im Odenwaldkeis 
tätige Organisationen an.

Vorsitzende ist seit September 
2010 Frau Birgit Nennstiel, ihre Stell-
vertreterin seit 2018 Frau Elke E. 
Mühlhäuser.

Die Vernetzung der Organisatio-
nen ist einzigartig und eine unschätz-
bare Bereicherung der Behinder-
tenarbeit im Odenwaldkreis. Diese 
Institution hat sich nun seit 20 Jah-
ren bewährt, da alle gemeinsam für 
Menschen mit Behinderung arbeiten 
und ein reger Austausch besteht.

Es gelingt uns, hier Kräfte zu bün-
deln und Netzwerke zu bilden, damit 
vielen Menschen mit Behinderung 
schnelle und sinnvolle Hilfe zuteil-
werden kann.

Der Beirat ist in jeder Hinsicht au-
tark und unabhängig in seinen Ent-
scheidungen. Eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Odenwaldkreis und 
der Verwaltung ist dennoch uner-
lässlich, um effektive Arbeit für Men-
schen mit Behinderung zu leisten.

Bei den regelmäßig stattfinden-
den Sitzungen der Beiratsmitglieder 
werden allgemeine und aktuelle 

Themen bearbeitet.
Schwerpunkte der Arbeit sind 

Barrierefreiheit und Inklusion. Im-
mer aktuell ist die Verbesserung der 
Barrierefreiheit in unseren Städten 
und Gemeinden. Über Hinweise für 
Handlungsbedarf sind wir dankbar.
Aufgaben und Themen:
• Alle Themen, die Ihnen am Her-

zen liegen! Sprechen Sie uns an.
• Beförderung und Barrierefreiheit 

im Verkehr
• Verbesserung der Wohnsituati-

on/Wohnraumsuche für Men-
schen mit Handicap

• Barrierefreie Foren im Odenwald-
kreis − Teilnahme und Engagement

• Inklusion und Teilhabe
• Informationsbroschüren erstellen
• Informationsmessen für Men-

schen mit Behinderung und 
Selbsthilfegruppen planen und 
durchführen, gemeinsam mit 
dem Selbsthilfebüro Odenwald, 
paritätische Projekte gGmbH

Ziel und Zweck des Beirates

ist es, Ansprechpartner und Sprach-
rohr für betroffene Menschen zu sein. 
Unsere Mitglieder wollen die Situati-
on für Menschen mit Behinderung 
verbessern und aufmerksam sein für 

Wer ist der Beirat für Menschen mit Behinderung?
Was ist seine Funktion?
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deren Belange. Bitte sprechen Sie uns 
an, wenn es Probleme gibt!

Informationsveranstaltungen und 
Öffentlichkeitspräsenz sind ebenso 
wichtig, wie Anstöße und Anregun-
gen von Betroffenen zu den zustän-
digen Stellen zu transportieren und 
umgekehrt.

Als Wegweiser im Dschungel der 
Informationsfluten versuchen wir bei 
Alltagsproblemen und individuellen 
Fragen Ansprechpartner zu vermit-
teln. Zu diesem Zweck hat der Bei-
rat die Behindertenbeauftragte Frau 
Regina Hoffmann eingestellt, die seit 
2015 für Sie da ist. Ihre Sprechzeiten 
finden Sie in diesem Heft auf Seite 7.

Wie finanziert sich der Beirat?

Der Beirat finanziert sich durch seine 

Mitglieder, er ist kein eingetragener 
Verein und kreisunabhängig in sei-
nen Entscheidungen.

Frau Regina Hoffmann ist die 
vom Beirat eingesetzte Behinder-
tenbeauftragte im Odenwaldkreis 
und stimmberechtigtes Mitglied im 
Beirat. Ihre Arbeit wird teilweise 
durch eine jährliche Zuwendung des 
Odenwaldkreises, die verbleibenden 
Ausgaben über Beiträge des Beirates 
finanziert. Die Vorsitzenden arbeiten 
ehrenamtlich.

Da einige Organisationen aus 
Mangel an finanziellen Mitteln oder 
weil sie generell keine Einnahmen ha-
ben, nichts zur Finanzierung beitra-
gen können, freuen wir uns über jede 
Spende. Projekte können nur durch 
Spenden verwirklicht werden.

Bankverbindung des Beirates für Menschen mit Behinderung:

Spendenkonto-Vermerk: „Beirat für Menschen mit Behinderung“
Sparkasse Odenwaldkreis

IBAN: DE05 5085 1952 0000 000901

Bitte unbedingt „Spende für den Beirat für Menschen mit Behinderung“ da-
zuschreiben, da das Konto über das Landratsamt kostenfrei verwaltet wird!

Der Beirat für Menschen mit Behinderung will in diesem Sinne lösungsorien-
tiert und konstruktiv weiter daran arbeiten, dass jegliche Barrieren, seien sie 
kommunikativer, geistiger, motorischer oder seelischer Art, abgebaut werden! 
Vor allem im ganz normalen Alltagsleben. Inklusion haben wir erst dann er-
reicht, wenn niemand mehr darüber spricht!
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Sie – ein kleines Wort mit großer Bedeutung:
Respekt und Wertschätzung

Sie. Es ist ein kleines Wort, aber 
es hat eine große Bedeutung als 
Ausdruck von Wertschätzung und 
Respekt! Diese höfliche Ansprache 
gehört im manierlichen Umgang 
miteinander zum Alltag, und den-
noch gilt sie offenbar nicht für alle. 
Menschen mit Behinderung wer-
den beim Einkauf, beim Arzt oder 
im Restaurant „ungefragt“ und wie 
selbstverständlich von allen geduzt. 

Sehr oft behandelt man sie in 
diskriminierender Weise wie Kinder 
‒ weil sie für unselbständig, unmün-
dig und „zurückgeblieben“ gehalten 
werden?

Warum duzt man erwachsene 
Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung?

Das gilt auch für alte und demen-
te Menschen, Menschen mit Migra-

tionshintergrund oder Menschen, 
die anderweitig „aus dem Rahmen 
fallen“. Es sind mündige Erwachsene 
mit Gefühlen, die oft nicht die Strate-
gien und Möglichkeiten haben, sich 
dagegen abzugrenzen. Ist es Gedan-
kenlosigkeit oder fehlender Respekt? 
Es ist sicher keine böse Absicht, weil 
der Umgang mit behinderten Men-
schen meistens sehr freundlich ist.

Wünschenswert ist mehr Auf-
merksamkeit im Umgang miteinan-
der, Wahrung der Distanz und der 
Grenzen. Alle Menschen haben ein 
Recht darauf, ernst genommen und 
respektvoll behandelt zu werden. 
Generell gilt: Erwachsene mit und 
ohne Behinderung werden gesiezt! 

Einfach nachfragen, ob das „Du“ 
okay ist. Verzichten Sie darauf, Men-
schen auf die Behinderung zu redu-

FÜR
UNSERE
REGION

ENTEGA BRINGT ENERGIE IN DIE REGION.

EINFACH  
KLIMAFREUNDLICH  
FÜR ALLE.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.  
Wir unter stützen  unsere lebenswerte Region  
bei un zähligen Festen und Veranstaltungen.

EN279232_Anz_Beirat_Menschen_mit Behinderung_ODWK_39L.indd   1 27.11.18   13:37
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DANKE FÜR IHREN RESPEKT!

Sehr zu empfehlende Lektüre zum Thema:
10 KNIGGE-TIPPS zum respektvollen Umgang mit behinderten Menschen: 
www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/
Zehn_Knigge-Tipps.pdf

zieren. Gute Umgangsformen stehen 
allen Menschen! Einfache Formel: 
Behandeln Sie die Menschen in Ih-
rem Umfeld, wie Sie selbst behan-
delt werden möchten!

Wir hören Euch und sind anwe-
send!

Sehr oft erleben Betroffene, dass 
nicht sie, sondern die Begleitperson 

angesprochen wird. Das ist sehr ver-
letzend und respektlos!

Auch Menschen mit Handicap 
haben das Recht, bei allen Prozes-
sen mit einbezogen und stets per-
sönlich angesprochen zu werden, 
wenn es um Belange geht, die sie 
betreffen! Versetzen Sie sich bitte 
einfach einmal in ihre Lage!

Friedrich-Ebert-Strasse 83-85
64720 Michelstadt
Tel: 0 60 61/70 04-0

Ihr       Hotel mit bestem Service

cityhotel-markmichelstadt.de

Es erwarten Sie 50 gemütlich 
eingerichtete Zimmer und ein 
reichhaltiges Frühstücksbüffet.

hotel_mark_michelstadt@web.de

Lore Nürnberger

Heim für Kinder 
und Jugendliche 
mit Behinderung

64739 Höchst/Mümling-Grumbach
Telefon:  06163 / 3390

Fax:  06163 / 2426
Beinegasse 45

info@kinderheim-finkennest.de
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Wo finde ich Unterstützung 
bei Fragen zur Entwicklung meines Kindes?

Frühförderung
Frühförderung ist ein Angebot für 
Eltern mit Kindern im Säuglings-, 
Kleinkind- oder Vorschulalter, deren 
Entwicklung verzögert erscheint, bei 
denen eine Behinderung vorliegt 
oder vermutet wird.

Die ersten Lebensjahre sind für 
die Entwicklung eines Kindes von 
enormer Bedeutung. In diesem Zeit-
raum sind seine Lernbereitschaft 
und Auffassungsgabe sehr groß. Je-
des Lernen baut auf den ersten Lern-
erfahrungen auf.

Daher gilt es, diesen frühen Le-
bensabschnitt bestmöglich zu nut-
zen, denn je früher eine Förderung 
beginnt, desto bessere Entwick-
lungs- und Lernchancen bieten sich 
dem Kind.

Offene Anlaufstelle
Persönliche Beratung in der Frühbe-
ratungsstelle:
 dienstags von 9:00 bis 11:00 Uhr 

oder telefonisch unter
 06062 9408-26.
Angebote: heilpädagogische Einzel-
förderung, heilpädagogische Grup - 
penangebote, systemische Familien-

beratung, heilpädagogische Fachbe-
ratung für die Mitarbeiter*innen in 
den Kindertageseinrichtungen, logo-
pädische Förderung. Die Förderung 
kann in unserer Einrichtung, in der 
Familie oder in der Kindertagesstätte 
stattfinden.

Die pädagogische Förderung 
erfolgt nach Anmeldung der Erzie-
hungsberechtigten und ist kostenfrei.

Für die therapeutische Förderung 
(Logopädie) benötigen Sie ein Rezept 
von Ihrem Kinder- oder HNO-Arzt.

Kontakt:
Interdisziplinäre Frühberatungsstelle
Elsa-Brändström-Straße 13
64711 Erbach

Tel. 06062 9408-26 
Fax  06062 9408-18
E-Mail:  fbst@pz-odw.de

Integration in den 
Kindertageseinrichtungen

Auf der Basis von § 22a Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Verbin-
dung mit den Regelungen des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) gestalten wir in gemeinsamer 
Verantwortung seit 1999 mit Hilfe 
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der „Rahmenvereinbarung Integra-
tionsplatz“ die Sicherstellung sowohl 
der Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft als auch die Förderung, 
Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam in Gruppen.

Seit dem 01.08.2013 haben Kinder 
ab der Vollendung des ersten Lebens- 
jahres einen Anspruch auf früh-
kindliche Förderung in einer Kin-
dertageseinrichtung oder bei einer 
Tagespflegeperson. Der Zugang zu 
einer Förderung und Betreuung ist 
insofern regelhaft ab dem ersten 
Lebensjahr für von Behinderung 
bedrohte oder behinderte Kinder si-
cherzustellen, um dem sich aus Art. 3 
Abs. 3 des Grundgesetzes ergeben-
den Benachteiligungsverbot Rech-
nung zu tragen (übernommen aus 
der Vereinbarung zur Integration von 
Kindern mit Behinderung vom voll-
endeten 1. Lebensjahr bis Schulein-
tritt in Tageseinrichtungen für Kinder 
vom 01.08.2014 i. d. Fassung vom 
28.04.2014).

Ziel ist, dass alle Kinder wohnort-
nah in den Kindertageseinrichtungen 
aufgenommen werden und die per-
sonellen wie räumlichen Bedingun-
gen den Erfordernissen entsprechen.

Die Bewilligung der Förderpau-
schale nach der Rahmenverein-

barung Integrationsplatz erfolgt ein - 
kommens- und vermögensunabhän-
gig.

Die Kindertagesstätten-Fachbera-
tung und die heilpädagogische Fach-
beratung der Frühberatungsstelle 
im Odenwaldkreis haben in enger 
Kooperation ein Handbuch Integra-
tion erstellt als Hilfestellung für die 
pädagogischen Fachkräfte in den 
Kindertageseinrichtungen des Oden-
waldkreises.

Inklusion

Die UN-Behindertenrechtskonventi-
on über die Rechte der Menschen mit 
Behinderung von 2006 hat Deutsch-
land im Jahr 2007 unterschrieben. 
Sie ist seit März 2009 verbindlich in 
Deutschland in Kraft getreten.

Das Übereinkommen verpflich-
tet in Artikel 24 die Vertragsstaaten, 
Menschen mit Behinderungen nicht 
vom allgemeinen Bildungssystem 
auszuschließen. 

Zum 01.08.2011 ist in Hessen das 
Schulgesetz (HSchG) in Kraft getre-
ten, das den Anspruch erhebt, die 
Anforderungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention (BRK) an ein inklu-
sives Bildungssystem umzusetzen.

Danach hat jedes Kind mit Be-
hinderung das Recht auf inklusive 
Bildung.
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Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung
Früher gehörte die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderung 
zur Sozialhilfe. Seit 2020 steht sie 
auch Personen zu, die nicht finanzi-
ell bedürftig sind.

Die neu geschaffenen Träger der 
Eingliederungshilfe bieten Men-
schen mit Behinderungen medizi-
nische und berufliche Reha sowie 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
und zur sozialen Teilhabe. Eingliede-
rungshilfe bekommt, wer Leistung 
von einem anderen Rehabilitations-
träger erhalten kann. Sie soll Men-
schen mit Behinderung ein gleich-
berechtigtes und selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen.
Zu den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe gehören:
• Hilfen zu einer angemessenen 

Schulbildung, insbesondere im 
Rahmen der allgemeinen Schul-
pflicht und zum Besuch weiter-
führender Schulen einschließ-
lich der Vorbereitung hierzu 
(Fahrdienst, Schulbegleiter). Die 
Bestimmungen über die Ermög-
lichung der Schulbildung im Rah-
men der allgemeinen Schulpflicht 
bleiben unberührt (§ 112 SGB IX).

• Hilfe zur schulischen Ausbildung 

für einen angemessenen Beruf 
einschließlich des Besuchs einer 
Hochschule.

• Hilfe zur Ausbildung für eine an-
gemessene Tätigkeit.

• Hilfen in vergleichbaren sonsti-
gen Beschäftigungsstätten.

• Nachgehende Hilfe zur Sicherung 
der Wirksamkeit der ärztlichen 
und ärztlich verordneten Leistun-
gen und zur Sicherung der Teil-
habe der behinderten Menschen 
am Arbeitsleben.

Die Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation und zur Teilhabe am 
Arbeitsleben entsprechen jeweils 
den Rehabilitationsleistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
oder der Bundesagentur für Arbeit.

Erhalten behinderte oder von 
einer Behinderung bedrohte Men-
schen in einer stationären Einrich-
tung Leistungen der Eingliede-
rungshilfe, können ihnen oder ihren 
Angehörigen zum gegenseitigen Be-
such Beihilfen geleistet werden, so-
weit es im Einzelfall erforderlich ist.

Eingliederungshilfe ist grundsätz-
lich eine von der Höhe des Einkom-
mens und Vermögens abhängige 
Leistung (bis zum 18. Lebensjahr 
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wird das elterliche Einkommen an-
gerechnet). Viele Leistungen werden 
jedoch unabhängig von Einkommen 
und Vermögen gewährt. Auf eine He-
ranziehung Unterhaltsverpflichteter 
zu den Kosten der Eingliederungshil-
fe wird verzichtet, wenn dies für die 
Betroffenen eine unbillige Härte be-
deuten würde.

Erhält ein volljähriges behinder-
tes Kind Eingliederungshilfe, geht 
der Unterhaltsanspruch des Kindes 
gegenüber seinen Eltern derzeit nur 
in Höhe von bis zu 32,46 Euro bzw. 
42,20 Euro/Monat auf den Träger 
der Sozialhilfe über (es zählt nur das 
Einkommen des behinderten Men-
schen).

Hinweis: Wenn das volljährige 
Kind mit Behinderung neben den 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
auch Leistungen nach dem SGB XII 
wie Grundsicherung, Hilfe zum Le-
bensunterhalt oder Hilfe zur Pflege 
bekommt, müssen Eltern für diese 
SGB XII Leistung nur noch einen Un-
terhaltsbeitrag von 32,46 Euro bzw. 
42,20 Euro zahlen, wenn ihr Jahres-
einkommen jeweils über 100.000 
Euro liegt (§ 94 Absatz 1 a und Ab-
satz 2 SGB XII). Liegt ihr Jahresein-
kommen jeweils darunter, müssen 
sie auch für diese Leistungen keinen 
Unterhaltsbeitrag mehr leisten.

Abschließend wird darauf hinge-
wiesen, dass zusätzlich zu den 32,46 
Euro bzw. 42,20 Euro monatlich für 
die Eingliederungshilfe (also die 
fachliche Betreuung) noch gemäß 
den gesetzlichen Vorschriften des § 
94 Abs. 2 SGB XII ein Unterhaltsan-
spruch für die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Hilfe zum Lebens-
unterhalt (Miete, Regelsatz etc.) in 
Höhe von maximal 24,68 Euro mo-
natlich vom Unterhaltspflichtigen 
gefordert werden kann.

Die Bearbeitung der Leistung 
„Hilfe zum Lebensunterhalt“ und die 
Prüfung der möglichen Forderung ei-
nes Unterhaltsbeitrages in Höhe von 
maximal 24,68 Euro monatlich er-
folgt durch kreisangehörige Gemein-
den oder die kreisfreie Stadt im Auf-
trag des Landeswohlfahrtsverbandes 
(LWV). Insgesamt können unterhalts-
pflichtige Eltern/Elternteile somit 
maximal zu einem Unterhaltsbeitrag 
in Höhe von 56,76 Euro monatlich 
herangezogen werden.

An den Kosten vieler Leistungen 
der Eingliederungshilfe müssen sich 
Menschen mit Behinderung finanzi-
ell beteiligen, wenn ihr Einkommen 
und Vermögen bestimmte Grenzen 
überschreitet. Für Ehegatten und un-
terhaltsberechtigte Kinder werden 
außerdem Zuschläge berücksichtigt.
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Lebenspartner: 
15 % 5.922 Euro

• Zuschlag für jedes unterhaltsbe-
rechtigte Kind: 
10 % 3.948 Euro

Zuständigkeit / Ansprechpartner
Für die Durchführung der Sozialhilfe 
sind in Hessen grundsätzlich die ört-
lichen Träger der Sozialhilfe, also die 
kreisfreien Städte und Landkreise, 
zuständig, in deren Bereich der/die 
Leistungsberechtigte seinen/ihren 
Wohnsitz hat.

Für die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in stationären oder teilsta-
tionären Einrichtungen (bis zum 65. 
Lebensjahr) sowie der Hilfe zur Pfle-
ge in stationären Einrichtungen bis 
zum 65. Lebensjahr und Hilfen zur 
Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten ist der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen als überörtli-
cher Sozialhilfeträger zuständig.

Für die Gewährung von Einglie-
derungsleistungen nach dem SGB XII 
sind die Jugendämter zuständig. Die 
Rechtsaufsicht über die Landkreise  
und kreisfreien Städte wird vorran-
gig durch die Regierungspräsidien 
wahrgenommen, über den Landes-
wohlfahrtsverband nur durch das 
Hessische Ministerium des Innern 
und für Sport.

Orientierungspunkt für diese 
Grenzen ist die Bezugsgröße der Sozi-
alversicherung, die in der Regel jähr-
lich erhöht wird. Im Jahr 2022 ist die 
Bezugsgröße allerdings gleich hoch 
geblieben und beläuft sich damit wie 
im Vorjahr auf 39.480 Euro. Daher 
bleiben auch der Vermögensfreibe-
trag, der Einkommensfreibetrag und 
etwaige Zuschläge für einkommens- 
und vermögensabhängige Leistun-
gen der Eingliederungshilfe der Höhe 
nach unverändert. Der Vermögens-
freibetrag beläuft sich seit 2022 auf 
59.220 Euro. Für die Einkommens-
grenzen und Zuschlagshöhen gel-
ten folgende Beträge (Bezugsgröße: 
39.480 Euro):

Art des Einkommens bzw. Zu-
schlags: Prozentsatz von der jährli-
chen Bezugsgröße:
Einkommensgrenze bzw. Zuschlags-
höhe für 2022:
• Einkommen aus sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung 
oder selbständiger Tätigkeit: 
85 % 33.558 Euro

• Einkommen aus nicht sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäfti-
gung: 
75 % 29.610 Euro

• Renteneinkünfte:  
60 % 23.688 Euro

• Zuschlag für Ehegatten oder 
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Das Betreuungsgesetz

Bei der Betreuung handelt es sich 
um die staatliche Fürsorge für Perso-
nen und Vermögen von Menschen, 
die ihre Angelegenheiten vorüber-
gehend oder dauerhaft nicht selbst 
regeln können. 

Wie und wo beantrage ich eine 
Betreuung?

Zuständig für die Anordnung einer 
Betreuung ist das Betreuungsgericht 
(Teil des Amtsgerichts). Hier kann 
der Betroffene selbst einen Antrag 
stellen oder es können Dritte die Ein-
richtung einer Betreuung anregen. 
Für einen Menschen mit körperlicher 
Behinderung darf eine Betreuung, 
solange er seinen eigenen Willen 
noch bekunden kann, nur auf dessen 
eigenen Antrag gestellt werden. 

Endgültige Betreuungen werden 
vom Vormundschaftsgericht nach 
sieben Jahren wieder überprüft. Be-
treuungen können ‒ auf Anregung 
des Betroffenen oder des Betreuers 
‒ jederzeit wieder aufgehoben wer-
den.

Das Betreuungsgericht meldet 
sich unaufgefordert nach Bearbei-

tung des ausgefüllten und zurück-
gegebenen Formulars, in dem der 
gewünschte Umfang der Betreuung 
und die gewünschte Betreuungs-
person angegeben wurden, beim 
Antragsteller. Ein Gutachter spricht 
mit den Beteiligten, der Rechtspfle-
ger und ein Rechtsanwalt bitten zum 
Gespräch, auf Wunsch zuhause. Dort 
wird alles Weitere erklärt.

Einmal im Jahr gibt der Betreuer 
einen kleinen Bericht ab. Kontoaus-
züge des Betreuten müssen beige-
legt werden. Wenn die behinderte 
Person fähig ist, ihr Geld eigenstän-
dig zu verwalten, sind keine weiteren 
Nachweise zu erbringen. Sind Eltern 
als Betreuer eingesetzt, ist es güns-
tig, Abbuchungen, beispielsweise für 
Kleidung, Möbel oder mit dem Hin-
weis Taschengeld oder Urlaub, vorzu-
nehmen. Das erspart Nachfragen. Im 
Allgemeinen gibt es keine Probleme.

Wer wird Betreuer?

Bei der Auswahl des Betreuers hat 
das Gericht die Wünsche des Be-
troffenen zu berücksichtigen. Mit 
einer Betreuungsverfügung kann der 
Betroffene festlegen, wer Betreu-
er werden beziehungsweise nicht 

Gesetzliche Betreuung ‒ Was heißt das?
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werden soll. Betreuer können Ange-
hörige, Mitarbeiter der Betreuungs-
behörden, ehrenamtliche Mitglie-
der eines Betreuungsvereins oder 
Rechtsanwälte sein. 

Betreuer werden vom Betreu-
ungsgericht kontrolliert.

Einmal im Jahr muss der Betreuer 
dem Vormundschaftsgericht einen 
Jahresbericht und die Kontodaten 
übersenden. 

Umfang der Betreuung

Die Bestellung eines Betreuers hat 
grundsätzlich keine Auswirkungen 
auf die Geschäftsfähigkeit des Be-
treuten. Das heißt, der Betreute 
kann im Rechtsverkehr teilnehmen 
und Verträge abschließen. Bei Strei-
tigkeiten muss im Einzelfall die Ge-
schäftsunfähigkeit (§ 104 BGB) fest-
gestellt werden.

Das Gesetz verlangt, dass der 
Betreuer nur mit den Aufgaben be-
traut wird, die der Betroffene selbst 
nicht mehr erledigen kann. Eine 
Festlegung der Aufgaben durch das 
Vormundschaftsgericht setzt eine 
Kenntnis der persönlichen Verhält-
nisse des Betroffenen voraus.

Für den Betreuer ist wichtig, dass 
sein Aufgabenbereich klar definiert 
ist.

Diese Aufgaben werden vom 

Vormundschaftsgericht festgelegt 
und stehen im Betreuerausweis. 
Nach § 1902 BGB vertritt der Be-
treuer den Betreuten gerichtlich und 
außergerichtlich, z. B. in persön-
lichen Angelegenheiten (Heilbe-
handlung, Unterbringung) sowie in 
vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten (Antragstellung, Beantragung 
sozialrechtlicher Leistungen, Verwal-
tung von Vermögen etc.).

Gesundheitssorge
(ärztliche Versorgung, Zustimmung 
bei therapeutischen Maßnahmen, 
Zustimmung zu Operationen)

 ! Im Rahmen der Gesundheitssor-
ge hat der Betreuer darauf zu 
achten, ob er für bestimmte Ent-
scheidungen die Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichtes 
benötigt. Die Einwilligung des Be-
treuers in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff bedarf der Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts, 
wenn die begründete Gefahr be-
steht, dass der Betreute aufgrund 
der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erlei-
det. Ohne die Genehmigung darf 
die Maßnahme nur durchgeführt 
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• Betreuer*innen und betreute Per-
sonen müssen sich kennenlernen, 
bevor die Betreuung beginnt.

• Die betreute Person und der oder 
die Betreuer*in sollen mehr per-
sönlichen Kontakt haben als bis-
her.

• Das Betreuungsgericht soll die 
betreute Person besser informie-
ren. Zum Beispiel über Gerichts-
urteile zur Betreuung. Und das 
Gericht soll der betreuten Person 
mehr Rechte zur Mitsprache und 
zur Beschwerde geben.

• Betreute Personen können jetzt 
bei Gericht selbst Erklärungen 
abgeben, Anträge stellen oder 
gegen Gerichtsentscheidungen 
vorgehen.

Neues Betreuungsrecht ab 2023

 ! Das Abschalten von lebenserhal-
tenden/-verlängernden Maßnah-
men bedarf der richterlichen Ge-
nehmigung.

Wohnungsangelegenheiten, Auf-
enthaltsbestimmung

Der Betreuer legt in Absprache mit 
dem Betreuten dessen Lebensmittel-
punkt fest.

werden, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist.

 ! Das Unterlassen von medizinisch-
therapeutischen Maßnahmen, 
die einen schwerwiegenden ge-
sundheitlichen Schaden nach sich 
ziehen könnten, ist dem Gericht 
rechtzeitig mitzuteilen. Eine Ge-
nehmigungspflicht besteht hier 
nicht.

Ab dem 1. Januar 2023 gilt ein neu-
es Betreuungsrecht. Der bislang 
gültige Gesetzestext wurde über-
arbeitet. Dadurch sollen betreute 
Menschen mehr Selbständigkeit 
und mehr Möglichkeiten zur Mit-
bestimmung bekommen. Hier die 
wichtigsten Änderungen im Über-
blick:
• Betreuer*innen müssen den Wil-

len und die Wünsche der betreu-
ten Person stärker als bisher be-
rücksichtigen.

• Die betreute Person soll dabei 
unterstützt werden, selbst Ent-
scheidungen zu treffen. Stellver-
tretende Entscheidungen der 
Betreuer*innen sollen die Aus-
nahme sein.
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trauensperson eine Vorsorgevoll-
macht erteilt hat.

• Erweitertes Betreuungsgesetz
 Die Betreuungsbehörden erhal-

ten mit dem neuen Instrument 
der erweiterten Unterstützung 
den gesetzlichen Auftrag, betrof-
fene Menschen in geeigneten 
Fällen so zu unterstützen, dass 
hierdurch eine rechtliche Betreu-
ung entbehrlich wird [§ 8 Absatz 
2 und § 11 Absatz 3 des neuen 
Betreuungsorganisationsgesetzes 
(BtOG)].

• Pflicht zur Wunschbefolgung
 Im neuen Betreuungsrecht ist 

klar geregelt, dass der Betreuer 
die Angelegenheiten der betreu-
ten Person so zu besorgen hat, 
dass diese im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten ihr Leben nach ihren 
Wünschen gestalten kann. Von 
seiner Vertretungsmacht darf der 
Betreuer nur Gebrauch machen, 
soweit dies erforderlich ist. Der 
Betreuer muss sich durch regel-
mäßige persönliche Kontakte 
und Besprechung anstehender 
Entscheidungen ein Bild davon 
machen, welche Wünsche die 
betreute Person hat und was 
sie nicht will. Den festgestellten 
Wünschen der betreuten Person 
hat der Betreuer in den gesetzlich 

• Ehrenamtliche Betreuer*innen 
sollen besser unterstützt werden, 
zum Beispiel durch Betreuungs-
vereine.

Änderungen im Betreuungsrecht

Das Betreuungsrecht betrifft Erwach-
sene, die aufgrund einer Krankheit 
oder Behinderung ihre rechtlichen 
Angelegenheiten nicht oder nur be-
grenzt besorgen können.

Das neue Betreuungsrecht sichert 
und stärkt die Selbstbestimmung un-
terstützungsbedürftiger Menschen. 
Es trägt damit den Vorgaben von Ar-
tikel 12 der UN-Behindertenrechts-
konvention Rechnung.
• Erforderlichkeitsgrundsatz
 Im neuen Betreuungsrecht ist 

klar geregelt, dass ein Betreu-
er nur bestellt wird, wenn dies 
erforderlich ist [§ 1814 Absatz 3 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)]. 
Das ist dann nicht der Fall, wenn 
andere Hilfen verfügbar und aus-
reichend sind. Dazu zählen auch 
tatsächliche Unterstützungs-
leistungen durch Familienange-
hörige, Bekannte oder soziale 
Dienste. Ist eine rechtsgeschäft-
liche Vertretung der betroffenen 
Person erforderlich, so bedarf es 
regelmäßig dann keiner Betreu-
ung, wenn die Person einer Ver-
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unverzüglich anzuzeigen. In be-
stimmten Fällen ist eine gericht-
liche Genehmigung erforderlich. 
Dies verbessert Möglichkeiten 
der gerichtlichen Kontrolle.

• Gerichtliche Aufsicht
 Das neue Betreuungsrecht macht 

die Wünsche betreuter Men-
schen zum zentralen Maßstab für 
die Aufsicht und Kontrolle durch 
die Betreuungsgerichte. Bei An-
haltspunkten dafür, dass der 
Betreuer den Wünschen der be-
treuten Person nicht oder nicht 
in geeigneter Weise nachkommt, 
besteht grundsätzlich die Pflicht 
der zuständigen Rechtspflegerin 
oder des zuständigen Rechtspfle-
gers, die betreute Person persön-
lich anzuhören (§§ 1862 in Ver-
bindung mit 1821 BGB).

• Berichtspflicht des Betreuers:
 Damit das Betreuungsgericht 

seine Kontrollaufgaben besser 

festgelegten Grenzen zu entspre-
chen und sie bei deren Umset-
zung rechtlich zu unterstützen 
(§ 1821 BGB).

• Auswahl des Betreuers
 Bei der Auswahl des zu bestel-

lenden Betreuers hat das Be-
treuungsgericht grundsätzlich 
die Wünsche der zu betreuen-
den Person zu berücksichtigen 
(§ 1816 Absatz 2 BGB).

• Schutz des Wohnraums
 Ein von der betreuten Person 

selbst genutzter Wohnraum darf 
durch den Betreuer grundsätz-
lich nur dann aufgegeben wer-
den, wenn dies dem Willen der 
betreuten Person entspricht (§ 
1833 BGB). Der Betreuer hat die 
Absicht, selbst genutzten Wohn-
raum der betreuten Person auf-
zugeben, dem Betreuungsgericht 
unter Angabe der Gründe und der 
Sichtweise der betreuten Person 
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eines Versicherungsjahres (§ 23 
Absatz 1 BtOG).

• Die nachzuweisende Sachkunde 
umfasst Kenntnisse des Betreu-
ungs- und Unterbringungsrechts, 
des dazugehörigen Verfahrens-
rechts sowie auf den Gebieten 
der Personen- und Vermögens-
sorge, Kenntnisse des sozialrecht-
lichen Unterstützungssystems 
und Kenntnisse der Kommunika-
tion mit Personen mit Erkrankun-
gen und Behinderungen und von 
Methoden zur Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung (§ 23 
Absatz 3 BtOG).

• Für Betreuer, die bereits vor dem 
1. Januar 2023 berufsmäßig Be-
treuungen geführt haben, gelten 
Übergangsvorschriften. Wer zum 
Beispiel bis zum 1. Januar 2023 
bereits seit mindestens drei Jah-
ren beruflich Betreuungen ge-
führt hat, erhält Bestandsschutz 
und muss seine Sachkunde für 
die Registrierung nicht mehr 
nachweisen. Bestandsbetreuer 
mit kürzerer Tätigkeitsdauer er-
halten Erleichterungen (§ 32 Ab-
satz 2 BtOG).

Quelle: Bundesministerium 
der Justiz

wahrnehmen kann, wurden die 
Anforderungen an die vom Be-
treuer bei Gericht einzureichen-
den Berichte klarer formuliert 
(§ 1863 BGB).

Das neue Betreuungsrecht sichert 
und verbessert die Qualität der be-
ruflichen Betreuung. Dazu knüpft es 
den Zugang zum Betreuerberuf an 
bestimmte Voraussetzungen. Im Ein-
zelnen gilt Folgendes:
• Voraussetzung für die Bestellung 

als beruflicher Betreuer und für 
den Anspruch auf Vergütung ist 
künftig eine Registrierung bei der 
zuständigen Betreuungsbehörde 
(Stammbehörde). Das ist die Be-
hörde, in deren Zuständigkeitsbe-
reich sich der Sitz bzw. hilfsweise 
der Wohnsitz des beruflichen Be-
treuers befindet.

• Als beruflicher Betreuer kann sich 
nur registrieren lassen, wer über 
die persönliche Eignung und Zu-
verlässigkeit sowie ausreichende 
Sachkunde für die Tätigkeit als be-
ruflicher Betreuer verfügt. Erfor-
derlich ist zudem der Abschluss 
einer Berufshaftpflichtversiche-
rung für Vermögensschäden mit 
einer Mindestversicherungssum-
me von 250.000 EUR pro Versi-
cherungsfall und von 1.000.000 
EUR für alle Versicherungsfälle 
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Das Bundesteilhabegesetz

1. Das Wichtigste in Kürze
Das neue Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) revolutioniert das Behin-
dertenrecht und soll Menschen mit 
Behinderungen zu mehr Teilhabe 
und individueller Selbstbestimmung 
verhelfen. Erste Änderungen traten 
bereits 2017 in Kraft, die vollständi-
ge Umsetzung sollte bis 2023 abge-
schlossen sein.

2. Ziele

Die Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen soll aus 
dem „Fürsorgesystem“ herausge-
führt und zu einem modernen Teil-
haberecht weiterentwickelt werden.

Die Leistungen für Menschen mit 
Behinderungen sollen nicht länger 
institutions-, sondern personenzen-
triert ausgerichtet werden und sich 
am persönlichen Bedarf des Einzel-

nen orientieren.
Es soll ein Perspektivenwechsel 

nach der UN-Behindertenrechtskon-
vention vollzogen werden: 
• von der Ausgrenzung zur Inklusion
• von der Einrichtungs- zur Perso-

nenzentrierung
• von der Fremd- zur Selbstbestim-

mung
• von der Betreuung zur Assistenz
• vom Kostenträger zum Dienstleis-

ter
• von der Defizitorientierung zur 

Ressourcenorientierung

3. Inhalt des BTHG

Die wichtigsten Inhalte des BTHG im 
Überblick:

Prävention: Einer Behinderung 
soll möglichst frühzeitig entgegenge-
wirkt werden. Die Reha-Träger wer-
den verpflichtet, gezielt vorbeugen-
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de Maßnahmen anzubieten. Ziel ist 
auch, die Erwerbsfähigkeit als wich-
tigen Teil der Teilhabe zu erhalten. 
Dazu sind Modellvorhaben mit den 
Jobcentern und der Rentenversiche-
rung geplant.

Ein einziger Reha-Antrag: Künftig 
soll ein einziger Antrag ausreichen, 
um ein umfassendes Verfahren zur 
Bedarfsermittlung in Gang zu set-
zen. Dabei wird zusammen mit dem 
Betroffenen geschaut, welche Leis-
tungen er benötigt. Es müssen nicht 
mehr Leistungen verschiedener Trä-
ger einzeln beantragt werden, son-
dern ein „leistender Träger“ koordi-
niert alle Maßnahmen. 

Unabhängige Beratung: Es wur-
den 2018 flächendeckend unabhän-
gige Beratungsstellen eingeführt, 
damit Menschen mit Behinderung 
einen einfachen Zugang zu einer un-
abhängigen Beratung haben, die sie 
über mögliche Leistungen informiert.

Seit die EUTB-Stelle am 1.1.2023 
in die Trägerschaft von Wir DABEI! 
e.V. (Birkenau) übergegangen ist, 
sind folgende Stellen für den Oden-
waldkreis zuständig:
• Frau Petra Thaidingsmann, 

EUTB® Bergstraße-Odenwald Ge-
schäfts- und Beratungsstelle, Tel. 
(06201) 87 60 30 6 und

• Frau Michaela Kleinsteuber, So-

zialarbeiterin B.A., Tel. (0160) 
41 14 51 3, E-Mail: michaela.
kleinsteuber@wir-dabei.de.

Treffen werden nach Terminab-
sprache in den Räumlichkeiten der 
Selbsthilfe stattfinden.

Neuausrichtung von Leistungen: 
Bestehende Leistungen werden kon-
kretisiert und ergänzt. 
• Ein „Budget für Arbeit“, das Lohn-

kostenzuschüsse und Unterstüt-
zung im Betrieb beinhaltet, soll 
eine bessere Teilhabe am Arbeits-
leben ermöglichen.

• Die Teilhabe an Bildung soll eine 
eigene Reha-Maßnahme werden, 
die auch Assistenzleistungen für 
höhere Studienabschlüsse er-
möglicht.

• Eltern mit Behinderungen sollen 
Anspruch auf Leistungen zur Ver-
sorgung ihrer Kinder haben. 

• Gestärkte Vertretungsrechte: 
Schwerbehindertenvertretungen 
sollen durch mehr Ansprüche 
auf Freistellungen und Fortbil-
dungen gestärkt werden, Werk-
stättenräte sollen mehr Mitbe-
stimmungsrechte erhalten, und 
in jeder Werkstatt für behinderte 
Menschen soll es eine Frauenbe-
auftragte geben, um vor Diskrimi-
nierung zu schützen.

• Mehr Einkommen: Die Eingliede-
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rungshilfe wird aus der Sozialhilfe 
herausgelöst, damit Menschen 
mit Behinderungen nicht mehr 
große Teile ihres Einkommens 
und Vermögens einsetzen müs-
sen, um Leistungen zu finanzie-
ren. Einkommen und Vermögen 
ihrer Ehepartner bleiben künftig 
gänzlich unberührt. Näheres un-
ter Eingliederungshilfe -> Ein-
kommen und Vermögen.

• Leistungen unabhängig von der 
Wohnform: Bisher waren Leis-
tungen für Menschen mit Behin-
derungen maßgeblich von der 
Wohnform abhängig (z. B. Woh-
nung oder Einrichtung). Künftig 
sollen Leistungen nur noch von 
den individuellen Bedürfnissen 
des Menschen mit Behinderung 
abhängen.

• Qualitätskontrolle: Es findet ein 
„Gesamtplanverfahren“ statt, wo - 
durch Leistungen besser aufein-
ander abgestimmt und deren 
Qualität überprüft werden. So 
können Anbieter sanktioniert 
werden, wenn sie vereinbarte 
Leistungen nicht zufriedenstel-
lend erbringen. Näheres unter 
Teilhabeplanverfahren.

• „Poolen“ von Leistungen: Be-
stimmte Assistenzleistungen, 
z. B. Schulassistenz, können für 

mehrere Menschen gemein-
schaftlich erbracht werden, wenn 
dies zumutbar und gewünscht ist. 
Dadurch sollen kostenintensive 
Leistungen wirtschaftlicher ein-
gesetzt werden.

4. Schrittweise Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes

Die Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes verläuft schrittweise:
Reformstufe 1 (2017):
Änderungen im Schwerbehinderten-
recht, u. a.: 
• Neues Merkzeichen TBI für Taub-

blinde.
• Geänderte Voraussetzungen für 

das Merkzeichen aG, um nicht 
nur orthopädische, sondern auch 
andere ursächliche Gesundheits-
störungen zu berücksichtigen.

1. Stufe bei Verbesserungen in der 
Einkommens- und Vermögenshe-
ranziehung, z. B. durch Erhöhung 
des Einkommensfreibetrags um bis 
zu 270,40 Euro im Monat und des 
Vermögensfreibetrags um 25.000 
Euro, Verdoppelung des Arbeitsför-
derungsgelds auf 52 Euro.
Reformstufe 2 (2018):
• Einführung des SGB IX, Teil 1 (Ver-

fahrensrecht) und 3 (Schwerbe-
hindertenrecht)

• Vorgezogene Verbesserungen im 
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Bereich der Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben in der Einglie-
derungshilfe (im SGB XII)

• Einleitung des Gesamtplanverfah-
rens der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen

Reformstufe 3 (2020):
• Einführung SGB IX, Teil 2 (EGH 

neu) − Trennung von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe von 
existenzsichernden Leistungen 
(Sozial hilfe).

• 2. Stufe bei Verbesserungen in 
der Einkommens- und Vermö-
gensheranziehung

• Der Einkommensfreibetrag wird 
jährlich angepasst und ist abhän-
gig von der Art des Einkommens. 
Liegt der Verdienst darüber, muss 
ein Eigenbetrag geleistet werden.

• Der Vermögensfreibetrag steigt 
auf 61.100 Euro (2023 = 150 % 
der jährlichen Bezugsgröße) und 
wird dementsprechend jährlich 
angepasst.

• Das Partnereinkommen und -ver-
mögen wird nicht mehr herange-
zogen.

Der Freibetrag für Erwerbseinkom-
men gilt nur für Einkommen aus 
selbständiger oder nichtselbständi-
ger Arbeit und nicht für Einkommen 
aus (Erwerbsminderungs-)Renten.
Reformstufe 4 (2023): 

Der leistungsberechtigte Personen-
kreis in der Eingliederungshilfe (§ 99 
SGB IX) sollte neu definiert werden, 
um die Regeln an den modernen Be-
hinderungsbegriff anzupassen.

Stattdessen wurde schon mit 
dem Teilhabestärkungsgesetz im 
Jahr 2021 der § 99 SGB IX in ande-
rer Weise geändert. Nur die Sprache 
wurde geändert, nicht aber der In-
halt. Die gesetzliche Regelung nimmt 
immer noch Bezug auf die sog. Ein-
gliederungshilfe-Verordnung, die 
schon nicht mehr gültig ist und dis-
kriminierend wirkende Formulierun-
gen enthält, die nicht zum modernen 
Behinderungsbegriff passen.

Diese Verordnung soll durch eine 
neue Verordnung ersetzt werden. 
Wann, ist noch offen.

Eine Behinderung wird heute 
nicht mehr als Eigenschaft einer 
Person definiert, sondern als Zusam-
menspiel einer Beeinträchtigung/Be-
sonderheit eines Menschen mit Bar-
rieren in der Außenwelt. Die Sprache 
sollte so geändert werden, dass sie 
nicht mehr diskriminierend wirkt.

Ziel war es, dadurch nichts dar-
an zu ändern, wer ein Recht auf Ein-
gliederungshilfe hat. Deshalb wurde 
festgelegt, dass vorab wissenschaft-
lich untersucht wird, ob dieses Ziel 
erreicht werden kann. Es hat sich 
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dabei herausgestellt, dass das nicht 
funktioniert. Deshalb tritt diese ge-
plante Reform nicht in Kraft.

Wie hoch darf das Vermögen von 
behinderten Menschen sein?

Bisher durften 5.000 Euro pro Per-
son unberücksichtigt bleiben. Ab 
01.01.2023 gilt: Jeder leistungsbe-
rechtigte Mensch darf 10.000 Euro 
Vermögen behalten. Auch der er-
wachsene Lebenspartner/Ehepart-
ner darf sich nunmehr auf einen 
Schonbetrag in Höhe von 10.000 
Euro berufen.

Was darf ein Mensch mit Behin-
derung besitzen?

Bisher dürfen behinderte Menschen 
nicht mehr als 2.600 Euro ansparen. 
Seit 2017 sind es zunächst 27.600 
Euro Vermögen. Von dem, was über 
diese Grenze hinausgeht, müssen sie 
allerdings weiterhin Assistenzleis-
tungen für Hilfen im Alltag mitfinan-
zieren.

Wie hoch ist der Selbstbehalt bei 
Behinderten?

Der Vermögens-Freibetrag steigt auf 
über 50.000 Euro. Das Einkommen 
und das Vermögen des Lebenspart-
ners werden nicht mehr herangezo-
gen. Menschen mit Behinderung, die 

Sozialhilfe (nach dem 12. Sozialge-
setzbuch) bekommen, dürfen 5.000 
Euro behalten (Stand 14.06.2023).

 Quelle: Betanet
Ergänzung:
Der Behindertenbeirat im Oden-
waldkreis setzt ebenfalls eine unab-
hängige Beauftragte für Menschen 
mit Behinderung ein. Siehe Sprech-
zeiten auf Seite 7.

weiterführende Informationen

www.bmas.de/DE/Soziales/
Teilhabe-und-Inklusion/ 

Rehabilitation-und-Teilhabe/ 
bundesteilhabegesetz.html
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Teilhabe am Arbeitsleben
Das Budget für Ausbildung wurde 
zum 1. Januar 2022 in Bezug auf 
den Personenkreis und die Leis-
tungen ausgeweitet. Jetzt können 
auch Menschen mit Behinderung, 
die sich im Arbeitsbereich einer 
WfbM (Werkstatt für behinderte 
Menschen) oder eines anderen Leis-
tungsanbieters befinden, das Bud-
get für Ausbildung erhalten.

Nach der bisherigen Rechtslage 
stand es nur für Menschen mit Be-
hinderung zur Verfügung, die An-
spruch auf Leistungen im Eingangs- 
und Berufsbildungsbereich der 
WfbM haben. 

Zusätzlich zu den bislang bereits 
umfassten Leistungen der Ausbil-
dungsvergütung und der Kosten für 
die Anleitung und Begleitung am 
Ausbildungsplatz, sind nun auch er-
forderliche Fahrkosten und der An-
teil des Arbeitgebers am Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag Bestandteil 
des Budgets für Ausbildung.

Was ist das Ziel der Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben?

Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sollen die Schwierigkeiten be-
seitigen oder mildern, die aufgrund 
von gesundheitlichen Einschrän-

kungen die Berufsausbildung oder 
Berufsausübung erschweren oder 
unmöglich erscheinen lassen. Die 
erforderlichen Hilfen sollen dazu 
beitragen, die Erwerbsfähigkeit der 
Menschen mit Behinderung entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit zu er-
halten, zu bessern oder wiederher-
zustellen.

In der Beratung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sind spezialisierte Bera-
tungsfachkräfte tätig.

Wichtig zu beachten:

Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben werden durch die Agenturen 
für Arbeit nur auf Antrag gewährt. 
Sofern Sie die Leistungen in Anspruch 
nehmen wollen, stellen Sie den An-
trag bitte bei der für Ihren Wohnsitz 
zuständigen Agentur für Arbeit. Dort 
erhalten Sie auch die erforderlichen 
Vordrucke.

Zur Vermeidung rechtlicher 
Nachteile müssen die Leistungen 
beantragt werden, bevor die Kosten 
entstehen.

Welche Möglichkeiten der Förde-
rung gibt es?

Die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (auch genannt berufliche 
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Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben?

Die Bundesagentur für Arbeit 
ist einer von mehreren Rehabilita-
tionsträgern. Andere Rehabilitati-
onsträger können z. B. die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Berufsgenossenschaften) oder die 
Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sein.

Welcher Rehabilitationsträger zu-
ständig ist, bestimmt sich nach den 
jeweiligen Sozialgesetzen und richtet 
sich u. a. nach der Ursache der Be-
hinderung (z. B. Arbeitsunfall) und 
nach dem Umfang von zurückgeleg-
ten Versicherungszeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung.

Wir klären für Sie, wer Ihr An-
sprechpartner ist, und leiten Ihren 
Antrag an den verantwortlichen Trä-
ger weiter.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Rehabilitation) umfassen z. B.: 
• Eignungsfeststellungs- und Dia-

gnoseverfahren
• besondere Zuschüsse für Arbeit-

geber bei Einstellung in Ausbil-
dung oder Arbeit

• berufliche Bildungsmaßnahmen 
(Aus- und Weiterbildung) in be-
sonderen Einrichtungen, die auf 
die gesundheitliche Situation an-
gemessen eingehen können

• Maßnahmen in der Werkstatt für 
behinderte Menschen

• technische Hilfsmittel und Um-
bauten am Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persön-
lichen Beratungstermin in der Ar-
beitsvermittlung. Ihr Ansprechpart-
ner wird Sie zu den Schritten zur 
beruflichen Rehabilitation beraten.

Ist die Agentur für Arbeit immer 
der verantwortliche Träger für die 

Haus Brombachtal gemeinnützige GmbH 
Ein Haus der Cornelius-Helferich-Stiftung 

Wohnen mit besonderer Unterstützung 
für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung 
in Brombachtal, Bad König, Reichelsheim und Brensbach;

Tagesstruktur und Seniorenbetreuung für Menschen mit Beeinträchtigungen; 
Betreutes Wohnen 

Zellerstraße 189 • 64753 Brombachtal • Telefon: 06063-5000-0 • Fax: 06063-5000-50 
E-Mail: info@haus-brombachtal.de • Internet: www.haus-brombachtal.de
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Behindertenpauschbetrag
Nie war es einfacher, den Steuerfreibetrag zu erhalten

Jahr Steuern sparen.
Warum das ab 2021 so wichtig 

wird!
Bis Ende 2020 war es nicht so 

einfach, den Behindertenpausche-
trag zu erhalten. Denn dieser wur-
de erst ab einem GdB von 50 aner-
kannt. Wer einen GdB kleiner als 50 
hatte, musste noch ganz besondere 
Voraussetzungen erfüllen, um den 
Pauschbetrag zu erhalten.

Neu: Ab 2021 erhalten alle ab 
einem GdB 20 den Steuerfreibetrag. 
Warum ist das für pflegebedürftige 
Menschen so wichtig?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
ob Sie oder Ihr Angehöriger einen 
GdB-Antrag stellen sollten, sprechen 
Sie unbedingt Ihren Arzt/Facharzt 
oder Ihre Krankenkasse an. Dort 
kann man Ihnen helfen.

Was tun, wenn Sie seither einen 
GdB unter 50 hatten?

Mit den neuen Regelungen ab 
2021 erhalten nun auch Sie den Be-
hindertenpauschbetrag. Denn ab 
sofort fallen die zusätzlichen Vor-
aussetzungen weg, die es Personen 
mit einem GdB unter 50 so schwer 
machten, den Pauschbetrag bewilligt 
zu bekommen.

Steuer sparen mit dem Behinder-
tenpauschbetrag. 

Leider wurde der Behinderten-
pauschbetrag seit sehr vielen Jahren 
nicht mehr den tatsächlichen wirt-
schaftlichen Verhältnissen angepasst. 
Während die Kosten stetig stiegen, 
blieben die steuerlichen Vergünsti-
gungen für Menschen mit einer Be-
hinderung auf kleinstem Niveau.

Leider gibt es auch keine gesetzli-
che Regelung, wonach der Behinder-
tenpauschbetrag regelmäßig erhöht 
und angepasst werden müsste.

Ab 2021 gibt es nicht nur eine 
Verdoppelung des Behinderten-
pauschbetrages, sondern auch wei-
tere Steuervereinfachungen, durch 
die nun plötzlich sehr viele Men-
schen Anspruch auf den Pauschbe-
trag haben. Auf die einzelnen Neu-
erungen gehe ich in diesem Beitrag 
explizit ein.

Warum Sie gerade jetzt einen 
GdB beantragen sollten

Wenn bei Menschen körperliche 
oder geistige Einschränkungen vom 
zuständigen Versorgungsamt be-
scheinigt wurden, können Sie einen 
Behindertenpauschbetrag geltend 
machen. Damit können Sie jedes 
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Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung 
und Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen mit Behinderung

Wer Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung (Grundsi-
cherung) oder Hilfe zum Lebensun-
terhalt bekommt, muss bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen.

Die genauen Bestimmungen ste-
hen im zwölften Sozialgesetzbuch 
(SGB XII). Wer diese Leistungen vom 
Sozialamt bekommen kann und wel-
che Neuregelungen in Kraft getreten 
sind, erfahren Sie hier.

Aktuelle Informationen zur 
Grundsicherung und Hilfe zum Le-
bensunterhalt: Änderungen durch 
das Bürgergeld- und das Wohngeld-
Plus-Gesetz:

Das Bürgergeld-Gesetz

Das Bürgergeld-Gesetz ist am 
20.12.2022 im Bundesgesetzblatt 

(Nr. 5, Seite 2328 ff.) veröffentlicht 
worden. Es enthält auch Neurege-
lungen für die Empfänger von Grund-
sicherung und Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem SGB XII. Diese 
Regelungen sind zum 01.01.2023 in 
Kraft getreten.

Überblick über die zentralen 
Änderungen des SGB XII:

Neue Regelungen am 01.01.2023:
• Regelbedarfsstufe 1:  502 Euro
• Regelbedarfsstufe 2:  451 Euro
• Regelbedarfsstufe 3.  402 Euro
• Regelbedarfsstufe 4:  420 Euro
• Regelbedarfsstufe 5:  348 Euro
• Regelbedarfsstufe 6:  318 Euro
Außerdem steigt das Geld für die 
Ausstattung mit persönlichem Schul-
bedarf nach § 34 Abs. 3a SGB XII:
• Für das erste Schulhalbjahr sind 

116 Euro vorgesehen,
• Für das zweite Schulhalbjahr 

steigt der Bedarf auf 58 Euro.
Neuer Mehrbedarf: Für Leistungs-
berechtigte wird ein Mehrbedarf 
anerkannt, soweit im Einzelfall ein 
einmaliger, unabweisbarer, beson-
derer Bedarf besteht, der auf keine 
andere Weise gedeckt werden kann 

Wir können nicht alle 
große Dinge tun, aber 

wir können alle kleine Dinge 
mit großer Liebe tun.

Mutter Theresa
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des Leistungsbezugs bis zum 
31.12.2022 bei der Karenzzeit 
unberücksichtigt. Allerdings steht 
diesem Personenkreis trotzdem 
keine Karenzzeit zu, wenn in ei-
nem der vorangegangenen Bewil-
ligungszeiträume für die aktuell 
bewohnte Unterkunft die ange-
messenen und nicht die tatsäch-
lichen Anwendungen als Bedarf 
anerkannt wurden (vgl. § 140 
SGB II neu).

Anhebung des Vermögens- 
schonbetrages:

Bisher durften 5.000 Euro pro Person 
unberücksichtigt bleiben. Seit dem 
01.01.2023 gilt:
• Jeder leistungsberechtigte 

Mensch darf 10.000 Euro Vermö-
gen behalten.

• Auch der erwachsene Lebens-/
Ehepartner darf sich nunmehr 
auf einen Schonbetrag in Höhe 
von 10.000 Euro berufen.

• Ebenso darf sich eine minderjäh-
rige alleinstehende Person auf 
10.000 Euro berufen, wenn sie 
nicht vom Unterhalt der erwach-
senen Leistungsberechtigten ab-
hängt.

• Personen, die von einer der oben 
genannten Personen überwie-
gend unterhalten werden, haben 

und ein Darlehen ausnahmsweise 
nicht zumutbar oder wegen der Art 
der Bedarfe nicht möglich ist, vgl. § 
30 Abs. 10 SGB XII neu.

Kosten für die Unterkunft: Für 
Menschen, die Grundsicherung oder 
Hilfe zum Lebensunterhalt bekom-
men und allein oder mit Partner*in 
mit Mietvertrag bei ihren Eltern oder 
in einer Wohngemeinschaft leben, 
gibt es Änderungen bei der Übernah-
me der Kosten für die Unterkunft:
• Im ersten Jahr des Leistungsbezugs 

werden die tatsächlichen Kosten 
für die Unterkunft übernommen 
(sogenannte Karenzzeit).

• Erst ab dem zweiten Jahr des 
Leistungsbezugs geht es nach ca. 
sechs Monaten um die Angemes-
senheit der Kosten (vgl. § 35 Abs 
1 SGB XII). Eine Absenkung der 
ggf. unangemessen hohen Kosten 
wird unter bestimmten Voraus-
setzungen nicht verlangt (z. B. bei 
Unwirtschaftlichkeit).

• Beachte: Diese Neuregelung gilt 
nicht für Menschen, die in beson-
deren Wohnformen leben. 

• Beachte: Diese Neuregelung (Ka-
renzzeit) betrifft nicht die Kosten 
für das Heizen.

• Gut zu wissen: Für Menschen, 
die schon jahrelang Leistungen 
beziehen, bleiben die Zeiten 
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Bezüge aus einer Bundes- oder 
Landeskasse, die als Aufwands-
entschädigung festgesetzt sind; 
§ 3 Nr. 26 EstG regelt Einnahmen 
aus nebenberuflichen Tätigkeiten 
als Übungsleiter, Ausbilder, Erzie-
her oder ähnlichen Tätigkeiten; 
§ 3 Nr. 26a EstG regelt nebenbe-
rufliche Einkünfte bis zu 840 Euro 
(Ehrenamtspauschale).

• Außerdem kein Einkommen 
mehr: Mutterschaftsgeld nach 
§ 19 Mutterschaftsgesetz; Ein-
nahmen von Schülern, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben; Betrag in Höhe von 520 
Euro monatlich bei Leistungsbe-
rechtigten, die eine förderungs-
fähige Ausbildung durchlaufen 
oder während der Schulzeit er-
werbsfähig sind.

• Abzusetzen vom Einkommen sind 
seit 01.01.2023 bis 250 Euro mo-
natlich, wenn sie als Taschengeld 
nach dem Bundesfreiwilligen-
dienst oder Jugendfreiwilligen-
gesetz gezahlt wurden (vgl. § 82 
Abs. 2 SGB XII neu).

Quelle: Lebenshilfe e. V.

wie bisher nur einen Schonbetrag 
in Höhe von 500 Euro.

• Neuerdings bleibt außerdem ein 
angemessenes Kraftfahrzeug (bis 
Verkehrswert 7.500 Euro) von der 
Anrechnung verschont (vgl. § 90 
Abs. 2 Nr. 10 SGB XII).

Beachte: Die noch höheren Schonbe-
träge nach dem SGB II (bisher Hartz 
4, nunmehr Bürgergeld) gelten nicht 
für die Leistungen nach dem SGB XII.

Änderungen bei den Regelungen 
zum Einkommen:

• Ab dem 01.01.2023 gelten Erb-
schaften nicht mehr als Einkom-
men, sondern werden als Vermö-
gen bewertet (vgl. § 82 Abs. 2 Nr. 
9 SGB XII neu).

• Auch Aufwandsentschädigungen 
oder Einnahmen aus nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten, die nach § 3 
Nr. 12, Nr. 26 oder Nr. 26a Ein-
kommensteuergesetz steuerfrei 
sind, zählen nicht mehr als Ein-
kommen, soweit sie einen Betrag 
in Höhe von 3.000 Euro pro Ka-
lenderjahr nicht übersteigen (vgl. 
§ 82 Abs. 1 Nr. 8 SGB XII neu). 
Damit sind auch Übungsleiter-
pauschalen bis zu der o. g. Gren-
ze nicht mehr als Einkommen zu 
berücksichtigen. 

• Anmerkung: § 3 Nr. 12 EstG regelt 
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Für ein Kind mit Behinderung kann 
über das 25. Lebensjahr des Kindes 
hinaus Kindergeld bezogen werden, 
wenn eine vor dem 25. Lebensjahr 
eingetretene Behinderung Grund 
dafür ist, dass das Kind seinen Le-
bensgrundbedarf nicht selbst decken 
kann.

Das Kindergeld wurde zum 1. Ja-
nuar 2023 auf monatlich 250 Euro 
pro Kind erhöht. Wenn Sie bereits 
Kindergeld erhalten oder beantragt 
haben, müssen Sie sich um nichts 
kümmern. Die Beträge wurden au-
tomatisch angepasst und seit Januar 
2023 in der neuen Höhe ausgezahlt.

Unter welchen Voraussetzungen 
kann Kindergeld über das 
25. Lebensjahr hinaus bezogen 
werden?

Kindergeldanspruch für volljährige 
Kinder besteht über das 25. Lebens-
jahr hinaus, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind: 
• Das Kind ist außerstande, sich 

selbst zu unterhalten. 
• Aufgrund der Behinderung ist das 

Kind nicht in der Lage, seinen Le-
bensunterhalt selbst zu bestrei-
ten (Ursächlichkeit). 

• Die Behinderung und die Ursäch-
lichkeit sind schon vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres des 
Kindes eingetreten.

• Ist die Behinderung vor dem 
01.01.2007 eingetreten, ist das 
vollendete 27. Lebensjahr die 
Grenze. 

• Kein Kindergeldanspruch besteht, 
wenn die Einkünfte und Bezüge 
des Kindes seinen notwendigen 
Lebensbedarf überschreiten.

• Dem Lebensbedarf sind die Ein-
nahmen des Kindes gegenüber-
zustellen, die sich aus den Ein-
künften und Bezügen des Kindes 
zusammensetzen:

Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb, aus selb-
ständiger Arbeit, aus nichtselbstän-
diger Arbeit (z. B. Arbeitsentgelt in 
der WfbM), aus Kapitalvermögen 
(z. B. Zinsen, Dividenden), aus Ver-
mietung und Verpachtung sowie 
sonstigen Einkünften (z. B. Renten, 
Spekulationsgewinne) abzüglich der 
Werbungskostenpauschale in Höhe 
von 920 Euro.

Bezüge, d. h. alle steuerfreien 
Einnahmen, egal ob diese als Geld- 
oder als Sachbezüge (z. B. Verpfle-

Kindergeldbezug für Menschen mit Behinderung
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en, sowie Pflegeeltern Kindergeld 
beziehen (DA 63.2.2.3 Absatz 3 
Satz 3 DA-FamEStG). Als Pflege - 
eltern werden nach dem Steuerrecht 
Personen angesehen, die mit dem 
Kind durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Band 
verbunden sind und die es in ihren 
Haushalt aufgenommen haben. Vor-
aussetzung ist, dass zu den leiblichen 
Eltern kein Obhuts- und Pflegever-
hältnis mehr besteht und die Pflege-
eltern das Kind mindestens zu einem 
wesentlichen Teil auf ihre Kosten un-
terhalten. 

Wann ist das Kind außerstande, 
sich selbst zu unterhalten?
Nach den Regelungen für das Kinder-
geld ist ein Mensch mit Behinderung 
erst dann imstande, sich selbst zu 
unterhalten, wenn seine Einkünfte 
und Bezüge höher sind als sein Le-
bensbedarf.

Einkünfte und Bezüge sowie der 
Lebensbedarf errechnen sich jeweils 
aus verschiedenen Bestandteilen, die 
Sie im Folgenden nachlesen können.

Lebensunterhalt

Der notwendige Lebensbedarf des 
behinderten Kindes setzt sich zu-
sammen aus einer jährlich neu fest-
gesetzten Einkommensgrenze und 

gung im Falle einer voll- oder teil-
stationären Unterbringung) bezogen 
wurden. Der Wert der Sachbezüge 
wird nach der Sachbezugsverord-
nung bestimmt. Bezüge sind z. B. 
Arbeitslosengeld, Grundsicherung, 
Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, 
Sachbezüge für Unterkunft und Ver-
pflegung (z. B. kostenloses Mittages-
sen in der WfbM), eine steuerfreie 
Unfallrente sowie tatsächlich erhal-
tenes Pflegegeld abzüglich der Kos-
tenpauschale in Höhe von 180 Euro. 

Das Vermögen des Kindes wird 
bei der Frage, ob es in der Lage ist, 
sich selbst zu unterhalten, nicht 
mehr berücksichtigt. Lediglich die 
Kapitalerträge (z. B. Zinsen) zählen 
zum Einkommen (Urteile des Bun-
desfinanzhofs vom 19. August 2002, 
Aktenzeichen VIII R 17/02 und VIII R 
51/01).

Welche Personen dürfen das 
Kindergeld beziehen?
Das Kindergeld ist grundsätzlich 
eine Leistung an die Eltern eines 
Kindes mit Behinderung, nicht an 
die behinderte Person selbst. Be-
zugsberechtigt sind also die Eltern.

Neben diesen können auch 
Geschwisterkinder, die nach dem 
Tod beider Elternteile das behin-
derte Geschwisterkind betreu-
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dem individuellen behinderungsbe-
dingten Mehrbedarf. 

Der Grundfreibetrag als Indikator 
für notwendigen Lebensunterhalt:

Nach den Regelungen des Kin-
dergeldes bzw. Bundeskindergeld-
gesetzes (BKGG) ist ein volljähriges 
behindertes Kind selbst nicht unter-
haltsfähig, wenn sein Einkommen 
und seine Bezüge den Grundfrei-
betrag nach § 32 EStG jährlich nicht 
übersteigen. Seit 01.01.2023 sind 
das: 10.908 Euro.

Der individuelle behinderungs-
bedingte Mehrbedarf wiederum be-
steht aus unterschiedlichen Bestand-
teilen, je nachdem ob das Kind mit 
Behinderung in einer vollstationären 
Einrichtung wohnt, eine teilstationäre 
Einrichtung (z. B. WfbM oder Tages-
förderstätte) besucht oder keine die-
ser Leistungen in Anspruch nimmt.

Wie hängt das Kindergeld 
mit anderen steuerlichen 
Vergünstigungen zusammen?

Viele steuerliche Vergünstigungen, 
die Eltern eines behinderten Kindes 
geltend machen können, hängen 
davon ab, ob das Kind berücksich-
tigungsfähig im Sinne des EStG ist. 
Dies ist der Fall, wenn sie für dieses 
Kind kindergeldberechtigt sind.

Zu den Folgeansprüchen zählen 

beispielsweise:
• Kinderzulage in der Eigenheim-

förderung,
• Beihilfeberechtigung in der Be-

amtenversorgung, 
• Übertragung des Behinderten-

Pauschalbetrags auf die Eltern, 
• Ortszuschlag im öffentlichen 

Dienst, soweit dieser generell 
noch gewährt wird.

Wie beantrage ich Kindergeld 
für ein erwachsenes Kind mit 
Behinderung?

Bitte beantragen Sie das Kindergeld 
bei der Familienkasse der Arbeits-
agentur in Ihrem Bezirk bzw. An-
gehörige des öffentlichen Dienstes 
und Empfänger von Versorgungs-
bezügen bei der Familienkasse der 
zuständigen Bezugsstelle. Bei der 
Beantragung muss grundsätzlich ein 
Schwerbehindertenausweis oder 
ein entsprechendes Dokument (z. 
B. Feststellungsbescheid des Ver-
sorgungsamtes, Rentenbescheid 
oder Pflegegeldbescheid) vorgelegt 
werden. Nach Ablauf der Gültigkeit 
ist der verlängerte Nachweis erneut 
vorzulegen.

Anrechnung von Kindergeld auf 
die Grundsicherung ist grundsätz-
lich rechtswidrig! 



Seite 38 / Ausgabe 2023

Beirat 
für Menschen mit Behinderung 

Odenwaldkreis

20 Jahre

Bestimmte Einkünfte dürfen nicht 
bedarfsmindernd auf die Grundsi-
cherung angerechnet werden. Hierzu 
zählt z. B. das nach dem Pflegeversi-
cherungsgesetz zu zahlende Pflege-
geld. Auch Kindergeld, das Eltern für 
ihr behindertes Kind beziehen, darf 
– da es sich nicht um Einkommen 
des behinderten Menschen handelt 
– grundsätzlich nicht auf die Grund-
sicherung angerechnet werden.

Etwas anderes gilt lediglich dann, 
wenn die Eltern das Kindergeld an 
den behinderten Menschen wei-
terleiten (z. B. indem sie es auf ein 
Konto ihres Kindes überweisen). 
Hierdurch fließt dem Kind nämlich 
eine konkrete Geldsumme zu, die als 
Einkommen bedarfsmindernd zu be-
rücksichtigen ist.

Fließt das Kindergeld dagegen mit 
den sonstigen Einkünften der Familie 
in einen gemeinsamen Topf, aus dem 

der Lebensunterhalt der Haushalts-
gemeinschaft bestritten wird, liegt 
kein solcher Zuwendungsakt vor. 
Die Grundsicherung darf daher in 
diesem Fall nicht um den Betrag des 
Kindergeldes gekürzt werden.
(Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen) 1

Unter bestimmten Bedingungen 
kann auf Antrag das Kindergeld di-
rekt an das Kind gezahlt werden.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, 
wie lange der jeweilige Nachweis 
gültig ist. Schwerbehindertenaus-
weise müssen zum Teil nach 5 Jahren 
verlängert werden. Das verlängerte 
Dokument müssen Sie der Familien-
kasse erneut vorgelegen.

1 Diese Informationen wurden mit bestem 
Gewissen recherchiert, dennoch kann es 
sein, dass sie Fehler enthalten, für diese 
wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Stand: 05.04.2023

Müllabfuhr-Zweckverband 
Odenwald

Am Steinbruch 3 • 64753 Brombachtal
Für ein lebenswertes Miteinander!

Wir sind im Odenwald für die öffentliche Abfallentsorgung zuständig. Wir helfen mit, 
dass Sie auch in Zukunft in einer sauberen und gesunden Umwelt leben können.

Auskunft in allen Fragen rund um Ihren Abfall:
Telefon (0 60 63) 93 19-0 • info@mzvo.de • www.mzvo.de

Müllabfuhr-Zweckverband 
Odenwald
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Der Schwerbehindertenausweis

Ein Schwerbehindertenausweis ist 
ein in Deutschland bundeseinheitli-
cher Nachweis über die Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch, den 
Grad der Behinderung und weite-
re gesundheitliche Merkmale, die 
Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme von Rechten und Nachteils-
ausgleichen sind. Der Ausweis wird 
vom zuständigen Versorgungsamt 
ausgestellt. Die 
Gestaltung des 
Ausweises ist 
in der Schwer-
b e h i n d e r -
t e n a u s w e i s -
v e r o r d n u n g 
( S c hw b A w V ) 
geregelt. Ein 
Ausweis wird erst ab einem festge-
stellten Grad der Behinderung (GdB) 
von wenigstens 50 % ausgestellt.

Der Schwerbehindertenausweis 
dient als Nachweis der Schwerbe-
hinderung bei der Inanspruchnah-
me von Rechten und Nachteilsaus-
gleichen, die Menschen mit einer 
Behinderung per Gesetz oder sonst 
zustehen, etwa der besondere ar-
beitsrechtliche Kündigungsschutz, 
der Anspruch auf den Zusatzurlaub, 

Vergünstigungen bei der Besteue-
rung des Einkommens oder vergüns-
tigte oder unentgeltliche Beförde-
rung mit Bus und Bahn.

Beratung zum Schwer- 
behindertenausweis und 
Grad der Behinderung

Nach Feststellung einer Behinde-
rung durch Befund des Arztes kann 

ein Antrag auf 
Schwerbehin-
derung beim 
H e s s i s c h e n 
Amt für Versor-
gung und So-
ziales in Fulda  
gestellt wer-
den. 

Bei Antragsprüfung durch den 
Medizinischen Dienst wird der Grad 
der Behinderung festgelegt. 

Das Versorgungsamt vermerkt 
auf dem Schwerbehindertenausweis 
den festgestellten Grad der Behin-
derung, den Ablauf der Gültigkeit 
des Ausweises sowie weitere ge-
sundheitliche Merkmale in Form von 
Merkzeichen. Der Grad der Behinde-
rung wird im Bereich von 50 % bis 
100 % angegeben.

MUSTER
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Oranger Parkausweis
Der orangefarbene Parkausweis der 
Bundesrepublik ist eine Ausnahme-
genehmigung, die bei der örtlich zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde 
beantragt werden muss. Er gilt in al-

len Bundesländern und ist gut sicht-
bar hinter der Windschutzscheibe 
anzubringen. Er berechtigt:
• im eingeschränkten Halteverbot 

und auf Anwohnerparkplätzen 
bis zu 3 Stunden zu parken. Die 

Merkzeichen:

Zeichen Bedeutung
aG außergewöhnliche Gehbehinderung 
H Hilflos
BI Blind
GI Gehörlos
TBl liegt vor, wenn bei einem schwerbehinderten Menschen wegen einer 

Störung der Hörfunktion ein Grad der Behinderung von mindestens 
70 % und wegen einer Störung des Sehvermögens ein Grad der Behin-
derung von 100 % anerkannt ist.

RF Ermäßigung des Rundfunkbeitrags um 2/3 auf Antrag, die Möglichkeit 
der vollständigen Befreiung allein wegen des Merkzeichens RF ist seit 
dem 1. Januar 2013 entfallen. Sozialtarif bei T-Home.

1. Kl. Berechtigt zur Nutzung der Ersten Klasse der Deutschen Bahn mit Fahr-
karte für die Zweite Klasse oder innerhalb des persönlichen Strecken-
verzeichnisses (nur bei Versorgungsempfängern nach Bundesversor-
gungsgesetz oder Bundesentschädigungsgesetz).

B Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson bei der Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel.

G Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenver-
kehr.

aG, BI Wenn Sie die Merkzeichen aG oder Bl in Ihrem Schwerbehindertenaus-
weis vom Versorgungsamt eingetragen haben, sind Sie berechtigt, sich 
bei Ihrem Ordnungsamt in Ihrer Gemeinde einen Parkausweis ausstel-
len zu lassen, der Sie berechtigt, auf den eingezeichneten Parkplätzen 
mit dem Behinderten-Symbol (Rollstuhlfahrer) kostenlos zu parken.
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Ankunftszeit ist durch eine Park-
scheibe kenntlich zu machen.

• im Zonenhalteverbot oder in Park-
bereichen, wo Parkzeitbegrenzun-
gen bestehen, die zugelassene 
Parkdauer zu überschreiten,

• in Fußgängerzonen während der 
Ladezeit zu parken,

• in verkehrsberuhigten Bereichen 
auch außerhalb der gekennzeich-
neten Flächen zu parken, sofern 
der durchgehende Verkehr nicht 
behindert wird,

• an Parkuhren und Parkscheinau-
tomaten ohne Gebühr und zeit-
lich unbegrenzt zu parken.

Voraussetzungen 

Schwerbehinderte Menschen kön-
nen den orangen Parkausweis mit 
folgenden Merkzeichen bzw. Erkran-
kungen beantragen:
• Merkzeichen G und Merkzei-

chen B und ein Grad der Behin-

derung (GdB) von wenigstens 80 
allein für Funktionsstörungen an 
den unteren Gliedmaßen oder 
GdB von wenigstens 70 allein für 
Funktionsstörungen an den unte-
ren Gliedmaßen, wenn gleichzei-
tig ein GdB von wenigstens 50 für 
Funktionsstörungen des Herzens 
und der Atmungsorgane  vorliegt,

• Morbus Crohn oder Colitis ulce-
rosa, wenn hierfür ein GdB von 
wenigstens 60 vorliegt,

• künstlicher Darmausgang und zu-
gleich künstliche Harnableitung, 
wenn hierfür ein GdB von we-
nigstens 70 vorliegt.

Wertmarke zur Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel:

• Schwerbehinderte Menschen mit 
Merkzeichen Bl (blinde Personen),

• Schwerbehinderte Menschen mit 
Merkzeichen H (hilflose Perso-
nen),
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Verkehrsmittel kostenlos oder nach 
Zahlung der 72,- Euro für 12 Monate 
bzw. 36,- Euro für 6 Monate zu erhal-
ten, ist ein Ausweis mit den Grundfar-
ben grün/orange notwendig, der nur 
dann mit diesen Farben ausgestellt 
wird, sobald ein oder mehrere Merk-
zeichen im Ausweis eingetragen sind.
• Berechtigte mit dem Merkzei-

chen Bl oder H erhalten auf An-
trag die Wertmarke immer kos-
tenlos!

• Bei allen anderen Merkzeichen 
muss die Wertmarke bezahlt 
werden (72,- Euro für 12 Monate 
bzw. 36,- Euro für 6 Monate).

• Bei bestimmten Voraussetzun-
gen können Berechtigte die Wert-
marke auf Antrag auch kostenlos 
erhalten, wenn sie das Merkzei-
chen G, Gl oder aG haben: 

 ¾ Sozialhilfe oder Grundsiche-
rung bei Alter oder Erwerbs-
minderung,

 ¾ Hilfe zum Lebensunterhalt, 
 ¾ Arbeitslosengeld II,
 ¾ laufende Leistungen der Kin-

der- und Jugendhilfe. 
Eine Begleitperson muss im deut-
schen Fern- und Nahverkehr dann 
unentgeltlich befördert werden, 
wenn die zu begleitende Person ei-
nen gültigen Schwerbehinderten-
ausweis mit sich führt und in diesem 

• Personen, die Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts 
nach dem SGB II (Grundsicherung 
für Arbeitsuchende) erhalten,

• Personen, die Hilfe zum Lebens-
unterhalt bzw. Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsmin-
derung nach dem SGB XII (So-
zialhilfe) oder entsprechende 
Leistungen nach dem Asylbewer-
bergesetz erhalten.

• Personen, die Leistungen nach 
dem SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfe) oder den §§ 27a oder 
27d BVG erhalten,

• Schwerkriegsbeschädigte und 
Personen mit Merkzeichen VB 
oder EB, die mindestens seit dem 
01.10.1979 wegen ihrer Schädi-
gungsfolgen die Freifahrtberech-
tigung haben.

Menschen mit Schwerbehinderung, 
die in ihrem Ausweis die Merkzei-
chen G, aG, H, Bl, TBl oder Gl ein-
getragen haben, können öffentliche 
Verkehrsmittel unabhängig von ih-
rem Grad der Behinderung kosten-
frei oder vergünstigt nutzen. Dazu 
benötigen sie eine Wertmarke, die 
beim örtlichen Versorgungsamt be-
antragt werden muss. 

Erklärung zur Wertmarke: 

Um die Wertmarke für öffentliche 
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mit einem Schwerbehindertenaus-
weis und ergänzender Wertmarke 
bundesweit kostenlos benutzt wer-
den. Einen Fahrschein müssen die Be-
troffenen für die jeweilige Zugstrecke 
nicht mehr lösen. Diese Regelung gilt 
in ganz Deutschland. Rollstühle, Führ-
hunde und orthopädische Hilfsmittel 
werden kostenlos befördert. Aller-
dings ist bei Bahnreisen zu beachten, 
dass Rollstühle maximal 70 cm breit, 
1,20 Meter lang und 250 Kilogramm 
schwer sein dürfen (ISO-Norm).

Eine genaue Aufstellung der Ver-
kehrsmittel, die im Rahmen der Frei-
fahrtberechtigung benutzt werden 
können, enthält das Merkblatt, das 
Freifahrtberechtigte zusammen mit 
ihrem Bescheid erhalten. Mehr zur 
Freifahrt für Menschen mit Handi-
cap finden Sie auf der Internetseite 
der Deutschen Bahn AG www.bahn.
de/p/view/service/barrierefrei/bar-
rierefreies_reisen_handicap.shtml.

Ermäßigte Bahncard für 
Menschen mit Behinderung

Schwerbehinderte Menschen mit 
einem Grad der Behinderung (GdB) 
von mindestens 70 haben die Mög-
lichkeit, die BahnCard 25 und Bahn-
Card 50 zum ermäßigten Preis zu 
erwerben. Mit der BahnCard 50 er-
hält man 50 % Preisnachlass auf den 

Ausweis das Merkzeichen B nicht ge-
löscht (gestrichen) ist.

Fahrkartenkontrolle

Relevant für die Fahrkartenkontrolle 
durch das Personal ist der schwer-
behinderte Reisende und nicht des-
sen Begleiter. Der schwebehinderte 
Reisende muss für den Fernverkehr 
selbst eine Fahrkarte bzw. eine 
Fahrtberechtigung in Form eines gül-
tigen Schwerbehindertenausweises 
(Beiblatt mit Wertmarke) vorlegen 
können. Die Begleitperson wird le-
diglich anerkannt und nicht weiter 
kontrolliert.

Rückgabe einer Wertmarke 

Eine Wertmarke kann zurückgege-
ben werden, wenn sie noch min-
destens sechs volle Kalendermonate 
gültig ist. Es werden dann 36 Euro 
erstattet. Wenn die Wertmarke we-
niger als sechs volle Kalendermonate 
gültig ist, ist eine Erstattung in der 
Regel nicht möglich.

Freifahrtberechtigung und 
Ermäßigung für Bahnfahrten

Seit 1. September 2011 können Rei-
sende mit einer Behinderung zu deut-
lich besseren Bedingungen mit der 
Deutschen Bahn fahren. Sämtliche 
Regionalzüge und S-Bahnen können 
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Normalpreis. Mit der BahnCard 25 
bekommt man 25 % Preisnachlass, 
wobei dieser Rabatt auch auf Spar-
preise gewährt wird.

Rollstuhlfahrer sind in jeder 
Klasse frei ‒ unabhängig davon, ob 
sich der Stellplatz in der Ersten oder 
Zweiten Klasse befindet (z. B. ICE)!

Was ist Blindengeld?

„Blindengeld nach dem Hessischen 
Landesblindengeldgesetz (LBliGG) 
ist eine einkommens- und vermö-
gensunabhängige Leistung, die der 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
(LWV) im Auftrag des Landes Hessen 
auf Antrag blinden Menschen und 
Menschen mit einer wesentlichen 
Sehbehinderung bewilligt. Die Bear-
beitung der Anträge erfolgt zentral 
für Hessen durch den
 LWV Hessen
 Regionalmanagement für blinde u.  

schwer sehgeschädigte Menschen
 Kölnische Straße 30
 34117 Kassel.
Das Blindengeld ist eine monatlich 
im Voraus bewilligte Geldleistung, 
die es blinden bzw. sehbehinderten 
Menschen ermöglichen soll, trotz 
der visuellen Einschränkungen am 
täglichen Leben teilzunehmen. Diese 
blindheitsbedingten Mehraufwen-
dungen sollen mit dem pauschalier-

ten Blindengeld abgedeckt werden. 
Infrage kommen z. B. Kosten für eine 
Begleitperson oder für Personen, die 
dem blinden bzw. sehbehinderten 
Menschen wegen seiner Sehminde-
rung behilflich sind, erhöhter Fahrt-
kostenbedarf (Taxi), Kosten für den 
Zugang zu Medien durch spezielle 
Blindenzeitschriften, Hörbücher und 
Tonbandkassetten.“

Landesblindengeld/Blindenhilfe

Die „Blindenhilfe“ ist eine monatlich 
fortlaufend gewährte pauschalierte 
Geldleistung, die dem betroffenen 
Personenkreis durch den überört-
lichen Träger der Sozialhilfe, dem 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, 
gewährt wird.

Blindenhilfe erhalten nur Per-
sonen, die die Einkommensgrenze 
nach §§ 85 ff., 87 Abs. 1 SGB XII nicht 
überschreiten:

Blinde ab 18 Jahren:
  681,75 Euro monatlich
 Blinde bis 17 Jahre:
  340,88 Euro monatlich

Anrechnung von 
Pflegeversicherungsleistungen

Erhalten Blinde bei häuslicher Pflege 
Leistungen der Pflegeversicherung, 
sind diese Leistungen bis zu 70 % auf 
die Blindenhilfe anzurechnen.
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Leistungen zur Mobilität

1. Das Wichtigste in Kürze

Leistungen zur Mobilität können 
Menschen unter bestimmten Vo-
raussetzungen bekommen, wenn 
ihnen aufgrund ihrer Behinderung 
nicht zumutbar ist, öffentliche Ver-
kehrsmittel zu nutzen. Das können 
Leistungen zur Beförderung, z. B. 
durch einen Beförderungsdienst, 
und Leistungen für ein Kraftfahrzeug 
sein.

2. Leistungen zur Beförderung

Die Leistungen zur Beförderung um-
fassen Fahrdienste, z. B. durch Be-
förderungsdienste oder Taxen. Diese 
können privat genutzt werden, um 
z. B. Freunde zu besuchen, an ei-
ner Selbsthilfegruppe teilzunehmen 
oder ins Theater zu gehen.

In der Regel gibt es ein wöchent-
liches oder jährliches Budget, so dass 
z. B. nicht mehr als 1 bis 2 Fahrten in 
der Woche möglich sind.

2.1. Voraussetzungen
Menschen mit Behinderung erhalten 
Leistungen zur Beförderung, wenn 
ihnen die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel wegen der Art oder der 
Schwere ihrer Behinderung nicht zu-
zumuten ist. 

2.2. Praxistipp
Für Fahrten zum Arzt oder zur Psy-
chotherapie ist im Regelfall die Kran-
kenkasse zuständig. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann Ihnen ein 
Krankentransport per Taxi oder Pa-
tientenfahrdienst ärztlich verordnet 
werden.

3. Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Die Leistungen für ein Kraftfahrzeug 
umfassen Leistungen
• zum Kauf eines Autos
• für die nötige Zusatzausstattung
• zur Erlangung des Führerscheins
• zur Instandhaltung, z. B. Repara-

turen, Service
• für die Betriebskosten, z. B. Kfz-

Steuer, Versicherung
Der Leistungsumfang ist in der Kraft-
fahrzeughilfe-Verordnung festgelegt, 
siehe www.gesetze-im-internet.de/
kfzhv. Weitere Informationen auch 
unter Kraftfahrzeughilfe.

3.1. Voraussetzungen
Leistungen für ein Kraftfahrzeug erhal-
ten Menschen mit Behinderungen un-
ter folgenden Voraussetzungen:
• Öffentliche Verkehrsmittel sind 

wegen der Behinderung nicht zu-
mutbar.
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• Der Mensch mit Behinderung 
muss das Kraftfahrzeug selbst 
fahren können oder es muss ge-
währleistet sein, dass eine ande-
re Person das übernehmen kann 
(z. B. die Pflegeperson bei häusli-
cher Pflege).

• Leistungen zur Beförderung sind 
unzumutbar oder unwirtschaft-
lich.

Werden die Leistungen für ein Kraft-
fahrzeug von der Eingliederungshilfe 
übernommen, ist zusätzlich Voraus-
setzung, dass der Mensch mit Behin-
derung ständig (nicht nur gelegent-
lich) auf die Nutzung des Fahrzeugs 
angewiesen ist, um am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben zu können.

3.2. Praxistipps
• Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der überörtlichen Träger der Sozi-
alhilfe und der Eingliederungshil-
fe (BAGÜS) hat Kfz-Empfehlungen 
mit Prüfungsschema herausgege-
ben. Diese können unter www.
bagues.de > Veröffentlichungen 
> Orientierungshilfen & Empfeh-
lungen heruntergeladen werden.

• Für den Kauf oder die Zusatzaus-
stattung eines behindertenge-
rechten Autos gibt es zudem die 
Möglichkeit, finanzielle Unter-
stützung bei einer oder mehreren 
Stiftungen zu beantragen. Infor-

mationen und Hilfen zur Antrag-
stellung bieten Beratungsstellen, 
z. B. die Beratung der Behinder-
tenhilfe unter www.familienrat-
geber.de > Themen > Beratung & 
Hilfe > Beratung > Beratung der 
Behindertenhilfe oder die unab-
hängige Teilhabeberatung. Stif-
tungen können beim Bundesver-
band Deutscher Stiftungen unter 
www.stiftungssuche.de gefunden 
werden.

• Schwerbehinderte Menschen 
mit den Merkzeichen aG, H oder 
Bl sind von Fahrverboten in Um-
weltzonen ausgenommen. Dies 
gilt auch dann, wenn sie das Auto 
nicht selbst fahren, sondern ge-
fahren werden. Zum Nachweis 
sollte die Rückseite des Schwer-
behindertenausweises oder der 
EU-Parkausweis gut sichtbar hin-
ter die Windschutzscheibe gelegt 
werden.

4. Wer hilft weiter?

Der zuständige Kostenträger, der 
Eingliederungshilfe-Träger oder die 
unabhängige Teilhabeberatung.

Quelle: Betanet
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Wir sind eine starke Bewegung

Wir sind der größte Sozialverband 
behinderter, chronisch kranker und 
sozial benachteiligter Menschen in 
Deutschland.
• Wir treten seit mehr als siebzig 

Jahren für Solidarität und Zusam-
menhalt in der Gesellschaft ein.

• Wir sind der Verband für Jung 
und Alt, der Generationen ver-
bindet und Inklusion fördert.

• Wir sind eine freie Organisati-
on, unabhängig von parteipoli-
tischen, religiösen und weltan-
schaulichen Interessen.

• Wir stehen für unsere Mitglieder 
ein und bieten ihnen Schutz und 
Hilfe.

Wir engagieren uns im Ehrenamt

• Wir bauen auf ein kompetentes 
Ehrenamt – unser Fundament 
und Markenzeichen auf allen 
Ebenen des Verbands. Das garan-
tiert unseren Mitgliedern vor Ort 
Hilfe und Betreuung und schafft 
persönliche Nähe.

• Wir festigen unsere Gemein-
schaft durch ein gelebtes Mitein-
ander vor Ort und ein reiches An-
gebot gemeinsamer Aktivitäten.

• Wir fördern und stärken die im 

Ehrenamt aktiven Mitglieder 
durch qualifizierte Schulungen in 
unserer verbandseigenen Akade-
mie.

• Wir bieten nach dem Grundsatz 
„Miteinander – Füreinander“ die 
Möglichkeit, persönliche Fähig-
keiten und Erfahrungen einzu-
bringen – unabhängig von Alter, 
Beruf, Ausbildung oder Herkunft.

Wir sorgen für soziale Gerechtig-
keit

• Wir sind Garant für soziale Ge-
rechtigkeit und einen starken 
Sozialstaat, der Teilhabe und 
Chancengleichheit für alle Bürge-
rinnen und Bürger verwirklicht.

• Wir prägen die Sozial- und Ge-
sellschaftspolitik in Kommunen, 
Ländern und Bund und stehen 
in ständigem Kontakt mit Politik 
und Verwaltung sowie anderen 
Organisationen mit sozialer Ziel-
setzung.

Stand: November 2020
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• Wir verschaffen sozialen Anliegen 
Gehör durch Gesetzesinitiativen, 
Protestaktionen, öffentliche Stel-
lungnahmen, Musterprozesse 
und Eingaben.

• Wir sind erfolgreich, weil wir bei 
allem, was wir tun, auch unsere 
persönliche Überzeugungskraft 
nutzen.

Wir verhelfen Ihnen zu Ihrem 
Recht

• Wir unterhalten ein über ganz 
Hessen und Thüringen gespann-
tes Netz von Anlaufstellen, die 
mit erfahrenen Fachleuten be-
setzt sind.

• Wir stellen durch ständige Fort- 
und Weiterbildung eine qualifi-
zierte Beratung und Vertretung 
sicher.

• Wir unterstützen die Menschen 
in Betrieben und Verwaltungen, 
die für die Interessen der schwer-
behinderten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eintreten.

• Wir verhelfen als versierter Sozi-
alanwalt unseren Mitgliedern zu 
ihrem Recht in allen sozialrecht-
lichen Streitigkeiten – notfalls 
durch alle Instanzen.

Wir stehen für eine menschliche 
Gesellschaft

• Wir haben ein formuliertes Bild 
von Mensch und Gesellschaft.

• Wir gehen wertschätzend und re-
spektvoll miteinander um.

• Wir lassen es nicht zu, dass Men-
schen gegeneinander ausgespielt 
werden.

• Wir schützen die Würde eines 
jeden Einzelnen und wehren uns 
dagegen, wenn jemand wegen 
seiner Herkunft, sozialen Situ-
ation, seines Geschlechts oder 
seiner Behinderung ausgegrenzt 
oder angefeindet wird.

• Wir engagieren uns dafür, dass 
die Schwachen Schutz und Res-
pekt erfahren.

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e.V.
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Das Persönliche Budget

Auf eigene Rechnung
Seit 2008 gibt es einen Rechtsan-
spruch auf das Persönliche Budget. 
Die Idee: Geld statt Sachleistung. Sie 
macht aus Hilfeempfängern Arbeit-
geber.

Wer sich für das Persönliche Bud-
get entscheidet, kann das Geld für so 
unterschiedliche Dinge wie Hilfen im 
Haushalt, Behördengänge, Arztbesu-
che, Assistenz bei Arbeit oder Aus-
bildung, Fahrdienste oder Kino- und 
Theaterbesuche aufwenden. Man-
cher kann dank der Unterstützung 
einen Job auf dem regulären Arbeits-
markt annehmen. Anderen wird der 
Weg aus einem Heim in die eigene 
Wohnung geebnet.

Grundsätzlich kann jedoch auch 
jemand, der in einer Einrichtung lebt, 
ein Persönliches Budget beantragen.

Die Höhe des Budgets

Die Höhe des Budgets hängt vom Hil-
febedarf ab. Manche kommen mit 
weniger als 200 Euro im Monat aus. 
Andere, die eine Rund-um-die-Uhr-
Versorgung brauchen, können mehre-
re tausend Euro erhalten. Das durch-
schnittliche Budget liegt bei rund 500 
Euro im Monat. Der entscheidende 
Unterschied zu allen anderen Hilfe-

formen ist der Rollenwechsel: Der 
Mensch mit Behinderung stellt sei-
ne Helfer selbst an und bezahlt sie; 
gegenüber den Pflegekräften oder 
Assistenten wird er oder sie vom Hil-
feempfänger zum Vorgesetzten. Das 
bedeutet aber auch mehr Planung 
und Organisation. So müssen die 
Budgetnehmer ‒ jedenfalls bei höhe-
ren Budgets ‒ über sämtliche Ausga-
ben Buch führen und diese auch bele-
gen. Sind die Verhandlungen mit den 
einzelnen Kostenträgern, zum Beispiel 
dem Sozialamt oder der Krankenkas-
se, abgeschlossen, ist allerdings nur 
noch ein Träger zuständig, der Bud-
getnehmer muss dann nur noch die-
sem gegenüber monatlich abrechnen.

Die Arbeitgeberrolle

Die Arbeitgeberrolle birgt jedoch 
auch Risiken. Es muss mit dem Kos-
tenträger genau festgelegt werden, 
welche finanziellen Verpflichtungen 
auf den Budgetnehmer zukommen, 
wenn zum Beispiel eine Assistentin 
schwanger wird, da der Mensch mit 
Hilfebedarf in diesem Fall sonst die 
Zeit des Mutterschutzes voll bezah-
len muss und sich keine Unterstüt-
zung mehr leisten kann.

Wer aber gut beraten wurde und 
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all dies bedacht hat, kommt mit dem 
Persönlichen Budget nach den Erfah-
rungen der Modellprojekte in Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württemberg und 
Hamburg in der Regel jedoch gut zu-
recht. Wer die organisatorische Ar-
beit nicht übernehmen möchte oder 
sich nicht dazu in der Lage sieht, kann 
dafür auch einen Hilfsdienst engagie-
ren, der dies übernimmt. Menschen 
mit einer geistigen Behinderung 
oder mit Lernschwierigkeiten ent-
scheiden sich meist für diesen Weg. 
Hinzu kommt, dass das Persönliche 
Budget ausdrücklich dafür gedacht 
ist, die Wahlmöglichkeiten zu erwei-
tern. Es ist freiwillig, niemand muss 
es in Anspruch nehmen. Und wer es 
‒ warum auch immer ‒ nicht mehr 
möchte, kann jederzeit statt des Per-
sönlichen Budgets wieder Sachleis-
tungen in Anspruch nehmen.

Das Persönliche Budget orientiert 
sich am Bedarf

Nach dem Willen des Gesetzgebers 
orientiert sich das Persönliche Bud-
get „am Bedarf“ und soll die Auf-
wendungen für die Sachleistung 
nicht überschreiten. Die Pflegeversi-
cherung hat hierdurch einen Ansatz 
zum Kostensparen entdeckt. Denn 
anstatt den Betroffenen das Geld 
für die Sachleistung in gleicher Höhe 

zu erstatten, zahlen sie nur das we-
sentlich niedrigere Pflegegeld, eine 
Möglichkeit, die der Gesetzgeber 
ausdrücklich zulässt. Um über die 
Runden zu kommen, müssen sich die 
Budgetnehmer die Differenz oft mü-
hevoll beim Sozialamt erkämpfen.

Hin und wieder gibt es auch den 
Fall, dass Kostenträger das eigentli-
che Ziel des Persönlichen Budgets, 
nämlich die Betroffenen vom hilfs-
bedürftigen Klienten zum selbstbe-
stimmten Kunden zu machen, durch 
eine sogenannte Abtretungserklä-
rung wieder aushebeln wollen. Die 
Folge: Der Träger überweist das Geld 
direkt an die Einrichtung oder an 
den ambulanten Dienst. Dieses Ver-
fahren widerspricht allerdings dem 
Ziel des Persönlichen Budgets. Ähn-
lich widersinnig ist es, den Betroffe-
nen statt Geld nur Gutscheine in die 
Hand zu geben, die sie bei den Pfle-
gediensten einlösen können.

Antrag und Bewilligung 
in der Praxis

Das Persönliche Budget kann, muss 
aber nicht beantragt werden. Den 
Antrag kann man bei jedem Reha-
Träger und auch bei den gemeinsa-
men Servicestellen der Reha-Träger 
stellen. Diese Servicestellen beraten 
und unterstützen in allen Belangen 
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dem (auch Träger übergreifenden) 
Persönlichen Budget abzudeckenden 
Leistungen festgelegt. Der Budget-
nehmer erhält danach von dem „Be-
auftragten“ einen Gesamtbescheid 
über die Einzelheiten seines Persön-
lichen Budgets.

Die Leistungen sind zweckgebun-
den. Das heißt, man darf das Geld 
nicht für etwas anderes ausgeben. 
Nachweise erfolgen anhand von 
Rechnungen und Kontoauszügen. 
Der Hilfebedarf wird in der Regel 
nach zwei Jahren neu ermittelt.

Quelle: Aktion Mensch

im Zusammenhang mit der Beantra-
gung des Persönlichen Budgets.

Grundlage des Antrags ist eine 
Zielvereinbarung zwischen dem Bud-
getnehmer und dem Leistungsträger 
(Beauftragter), der als Ansprechpart-
ner und Koordinator fungiert. Gleich-
gültig, welche und wie viele einzelne 
Leistungen in Anspruch genommen 
werden, auch wenn die Leistungen 
verschiedene Leistungsträger betref-
fen: Der Budgetnehmer hat immer 
nur einen Ansprechpartner. Dadurch 
wird garantiert, dass das Budget im-
mer aus einer Hand kommt. In der 
Zielvereinbarung werden die mit 

Das Pflegestärkungsgesetz
Reform der sozialen Pflegeversicherung

Am 1. Januar 2017 sind die neuen 
Regelungen des Pflegestärkungs-
gesetzes II in Kraft getreten. Damit 
wurde das Recht der Pflege nach So-
zialgesetzbuch XI (SGB XI) umfassend 
reformiert.

Was ändert sich?

Seit 01.01.2017 heißen die Pflege-
stufen Pflegegrade. Die Abstufung 
der Pflegebedürftigkeit wird neu vor-

genommen, um den Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz 
gerecht zu werden.

Die Einstufung erfolgt nicht mehr 
ausschließlich nach dem zeitlichen 
Bedarf der Pflege, sondern nach 
dem Maß der Selbständigkeit in den 
sechs Modulen Mobilität (Modul 1), 
kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten (Modul 2), Verhaltenswei-
sen und psychische Problemlagen 
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(Modul 3), Selbstversorgung (Modul 
4), Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen 
(Modul 5), Gestaltung des Alltagsle-
bens (Modul 6). Der Bedarf in den 
verschiedenen Bereichen wird damit 
unterschiedlich gewichtet. So wird 
beispielsweise der Hilfebedarf bei 
der Körperpflege, beim Essen und 
beim An- und Auskleiden im Bereich 
Selbstversorgung erfasst und mit 
40 % gewichtet. Unter Modul 5, das 
mit 20 % gewichtet wird, fallen z. B. 
Therapien oder Arztbesuche. 

Bei Kindern gelten Sonderrege-
lungen. Bis zum elften Lebensjahr 
wird, wie bisher, nur der Bedarf be-
rücksichtigt, der über dem Bedarf ei-
nes gesunden, gleichaltrigen Kindes 
liegt. Bei Kindern bis zur Vollendung 
des 18. Lebensmonats werden nur 
die altersunabhängigen Module 3 
und 5 zur Begutachtung herangezo-
gen. Außerdem wird im Bereich der 
Selbstversorgung (Modul 5) nur da-
nach gefragt, ob gravierende Proble-
me bei der Nahrungsaufnahme be-
stehen, die einen außergewöhnlich 
pflegeintensiven Hilfebedarf nach 
sich ziehen. Überdies werden Kinder 
dieser Altersgruppe höher eingestuft 
und können darin, ohne erneute Be-
gutachtung, bis zum 18. Lebensmo-
nat verbleiben. Danach erfolgt ohne 

weitere Begutachtung eine reguläre 
Einstufung. 

Zudem erhalten Pflegepersonen 
schon ab einer wöchentlichen Pflege-
zeit von zehn Stunden Anspruch auf 
Pflichtbeiträge in die Rentenkasse.

Pflegebedürftige in häuslicher 
Pflege haben Anspruch auf einen 
Entlastungsbetrag in Höhe von bis 
zu 125 Euro monatlich. Der Betrag 
dient der Erstattung von Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme von
1. Leistungen der Tages- oder 

Nacht pflege,
2. Leistungen der Kurzzeitpflege,
3. Leistungen der ambulanten Pfle-

gedienste im Sinne des § 36, in 
den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch 
nicht für die Leistung körperbe-
zogener Pflegemaßnahmen,

4. Leistungen der nach Landesrecht 
anerkannten Angebote zur Un-
terstützung im Alltag im Sinne 
des § 45.

Die Erstattung der Aufwendungen 
erfolgt auch, wenn für die Finanzie-
rung der genannten Leistungen im 
Übrigen Mittel der Verhinderungs-
pflege eingesetzt werden.

Die Leistung nach Absatz 1 kann 
innerhalb des jeweiligen Kalender-
jahres in Anspruch genommen wer-
den; wird die Leistung in einem Ka-
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lenderjahr nicht ausgeschöpft, kann 
der nicht verbrauchte Betrag wie 
bisher in das folgende Kalenderhalb-
jahr übertragen werden.

Pflegebedürftige erhalten ab 
01.01.2017 einen monatlichen Ent-
lastungsbetrag von 125 Euro sowie 
40 Euro für Sachleistungen.

Dieser Betrag kann beispielswei-
se wie folgt genutzt werden:
• Betreuungsangebote für pfle-

gebedürftige Menschen, bei-
spielsweise der Besuch von 
Freizeitangeboten, Urlauben, Ein-
zelbetreuung zu Hause oder Be-
treuungsnachmittage in Selbst-
hilfegruppen

• Angebote zur Entlastung von 
Pflegenden, wie Pflegebegleiter 
als feste Ansprechpartner oder 
familienentlastende Dienste

• Angebote zur Entlastung im All-
tag, wie Unterstützungsleistun-
gen bei der Haushaltsführung (z. 
B. Einkaufen, Reinigungsarbeiten, 
Wäschepflege) oder bei der Or-
ganisation und Bewältigung des 
Alltags (z. B. Fahr- und  Begleit-
dienste, Botengänge).

Die genannten Angebote können 
nur durch anerkannte Dienstleis-
ter ausgeführt werden und müssen 
über die Pflegekasse abgerechnet 
werden. 

Verhinderungspflege

Mit dem Budget der Verhinderungs-
pflege wird eine Pflegevertretung 
in der häuslichen Pflege finanziert, 
wenn die angemeldete Pflegeper-
son, aus welchem Grund auch im-
mer, vorübergehend ausfällt und/
oder eine Pause und Auszeit benö-
tigt. Es müssen keine Gründe für die 
Vertretung angeben werden!

Aufgrund der Verjährungsrege-
lungen in der Sozialen Gesetzgebung 
(§ 45 SGB I) verjähren berechtigte 
Ansprüche erst nach dem vierten 
Jahr, das nach dem Jahr der An-
spruchsberechtigung folgt. Bei einer 
stundenweisen Verhinderungspflege 
mit einer Verhinderungszeit der Pfle-
geperson von täglich weniger als 8 
Stunden erfolgt keine Rückforderung 
des ausgezahlten Pflegegeldes. Die 
Pflegekasse übernimmt die Kosten 
der Verhinderungspflege bis maxi-
mal 1.612 € pro Jahr. Sie kann maxi-
mal für sechs Wochen (42 Tage) im 
Jahr von Ihnen beansprucht werden.

Wird keine Kurzzeitpflege in An-
spruch genommen, erhöht sich der 
Betrag um maximal 806 Euro (50 %).
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Assistenz im Krankenhaus
Am 1. November 2022 sind neue Re-
gelungen zur Assistenz im Kranken-
haus in Kraft getreten.

Ist ein Mensch mit Behinderung 
aus medizinischen Gründen bei ei-
ner Behandlung im Krankenhaus 
auf Begleitung angewiesen, steht 
berufstätigen, gesetzlich krankenver-
sicherten Begleitpersonen zur Kom-
pensation ihres Verdienstausfalls seit 
dem 1. November 2022 ein Anspruch 
auf Krankengeld zu. Anspruchsbe-
rechtigte Begleitpersonen können 
die Eltern, andere Angehörige und 
vertraute Bezugspersonen aus dem 
engsten persönlichen Umfeld des 
Menschen mit Behinderung sein. 
Das Krankengeld beträgt 70 Prozent 
des regelmäßig erzielten Arbeitsein-
kommens und wird für den gesam-
ten Zeitraum der Mitaufnahme ins 
Krankenhaus gewährt.

Möchte sich der Mensch mit Be-
hinderung lieber von einer vertrau-
ten, professionellen Bezugsperson 
im Krankenhaus begleiten lassen, 
besteht alternativ ebenfalls seit dem 
1. November 2022 die Möglichkeit, 
hierfür unter bestimmten Voraus-
setzungen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in Anspruch zu nehmen. 
Umfasst sind hierbei Leistungen zur 

Verständigung und zur Unterstüt-
zung im Umgang mit Belastungs-
situationen als nichtmedizinische 
Nebenleistungen zur stationären 
Krankenhausbehandlung.

Nicht erfasst werden dagegen 
pflegerische Unterstützungsleistun-
gen, wie z. B. das Waschen sowie das 
Anreichen von Nahrung und Flüssig-
keit. Für diese Leistungen bleibt das 
Krankenhaus zuständig.

EUTB® Bergstraße-Odenwald

Beratungsstelle 
für Menschen mit Behinderung 

und/oder chronischer Erkrankung 
und ihre Angehörigen.

Vor Ort in der Geschäftsstelle Erbach. 
Aufsuchende Beratung bei Bedarf.

Termine nach telefonischer Vereinbarung: 
06201 – 876 03 06 

eutb-bergstrasse@wir-dabei.de
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SIE möchten einen Beruf ausüben, 
der Sinn stiftet und einen positiven 
Beitrag für die Gesellschaft leistet? 
Sie haben Freude am Umgang mit 
Menschen und sind bereit, sich auf 
ihre individuellen Bedürfnisse ein-
zustellen? Sie suchen nach einer 
abwechslungsreichen und heraus-
fordernden Tätigkeit, die Ihnen per-
sönliche und fachliche Entwicklungs-
möglichkeiten bietet? Dann ist ein 
Beruf im sozialen Bereich genau das 
Richtige für SIE!

Als Fachkraft im sozialen Bereich 
können Sie in verschiedenen Einrich-
tungen und Bereichen arbeiten. Sie 
unterstützen Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen, helfen ihnen, ihre 
Probleme zu bewältigen und ihre Po-
tenziale zu entfalten. Sie sind nicht 
nur eine professionelle Hilfe, son-
dern auch eine vertrauensvolle Be-
zugsperson, die Wertschätzung und 
Empathie zeigt.

Ein Beruf im sozialen Bereich er-
fordert von Ihnen nicht nur fachliche 
Kompetenz, sondern auch persön-
liche Eignung. Sie sollten über gute 
Kommunikations- und Konfliktfä-
higkeit verfügen, sich selbst reflek-
tieren können und offen für andere 

Kulturen und Lebensweisen sein. Die 
Arbeit im sozialen Bereich kann an-
strengend und emotional fordernd 
sein. Aber sie ist auch sehr erfüllend 
und bereichernd, denn Sie sehen di-
rekt die Wirkung Ihres Handelns und 
bekommen viel Dankbarkeit und An-
erkennung von den Menschen, die 
Sie unterstützen.

Wenn Sie sich für einen Beruf im 
sozialen Bereich interessieren, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, sich 
dafür zu qualifizieren. 

Hier eine kurze Übersicht der ver-
schiedenen pflegerischen und sozia-
len Berufe:

1. Beruf Altenpflegehelfer*in

Beim Beruf der Altenpflegehelfer*in 
handelt es sich um einen sehr kom-
munikativen Beruf mit einer großen 
Nähe zu älteren, kranken oder be-
hinderten Menschen und ihren An-
gehörigen. Die Tätigkeit beinhaltet 
die Pflege und Rehabilitation und 
die Hilfe zu einer eigenständigen Le-
bensführung unter Anleitung einer 
Fachkraft.

Ausbildung:
Die Ausbildung dauert ein Jahr und 
umfasst theoretischen und prak-

SIE WERDEN GEBRAUCHT!
Qualifizierung gegen Fachkräftemangel
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tischen Unterricht sowie Praxis in 
stationären oder ambulanten Ein-
richtungen der Alten- und Behinder-
tenhilfe.

Die Ausbildung kann auch in 
Teilzeit absolviert werden und ver-
längert sich dadurch auf bis zu zwei 
Jahre.

2. Beruf Altenpfleger*in

Altenpfleger*innen verantworten 
die Pflege, die Betreuung und Akti-
vierung, aber auch die medizinische 
und medikamentöse Therapie. Sie 
suchen nach Lösungen, um den Be-
troffenen ein hohes Maß an Lebens-
qualität zu ermöglichen. Die Alten-
pflege ist ein abwechslungsreiches 
und vielfältiges Arbeitsgebiet.

Ausbildung:
Die Ausbildung dauert drei Jahre und 
umfasst theoretischen Unterricht an 
einer Altenpflegeschule, nach Lern-
feldern aufgeteilt, und praktische 
Ausbildung im Wechsel zur Theorie 
an unterschiedlichen Einsatzorten.

3. Beruf Arbeitserzieher*in

Die Arbeitserziehung ist ein sehr 
vielseitiges Berufsfeld mit großem 
gestalterischem Freiraum. Die Men-
schen mit und ohne Behinderung 
werden dabei beim Wiedereinstieg 
in den Berufsalltag unterstützt.

Ausbildung:
Die schulische Vollzeitausbildung 
dauert zwei Jahre mit anschließen-
dem einjährigen Berufspraktikum 
oder drei Jahre praxisintegrierte Aus-
bildung mit Wechsel zwischen Theo-
rie- und Praxisphasen.

4. Beruf Betreuungskraft 
nach § 87b SGB XI

Betreuungskräfte arbeiten als zu-
sätzliche Kräfte in Pflegeheimen. Sie 
sollen die Lebensqualität von de-
menziell erkrankten Menschen ver-
bessern, ihnen im Alltag helfen und 
sie aktivieren.

Ausbildung:
Die dreimonatige Qualifizierung zur 
Betreuungskraft ist gesetzlich gere-
gelt und umfasst folgende Maßnah-
men:
• fünf Tage Orientierungsprakti-

kum
• Qualifizierungsmaßnahme an-

hand von drei Modulen:
 ¾ Basiskurs Betreuungsarbeit in 

Pflegeheimen mit 100 Unter-
richtsstunden

 ¾ zweiwöchiges Betriebsprakti-
kum in einer Einrichtung

 ¾ Aufbaukurs Betreuungsarbeit 
in Pflegeheimen mit 60 Unter-
richtsstunden

• zwei Tage Fortbildung jedes Jahr.
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Die einjährige Ausbildung umfasst 
theoretischen und praktischen Un-
terricht sowie fachpraktische Ausbil-
dung.

7. Beruf Gesundheits- und 
Krankenpfleger*in

Die Nähe zum Menschen ist in diesem 
Berufsfeld besonders hoch. Der Um-
gang mit medizinisch-technischen 
Geräten, das Dosieren und Verabrei-
chen von Medikamenten und die Be-
obachtung von Patient*innen sowie 
pflegebedürftigen Menschen erfor-
dert ein hohes Maß an Selbständig-
keit, Verantwortungsbewusstsein, 
gute Organisation und sorgfältiges 
Arbeiten.

Ausbildung:
Die Ausbildung dauert drei Jahre und 
umfasst mindestens 4.600 Stunden:
• theoretischer Unterricht  

(2.100 Stunden)
• praktische Ausbildung  

(2.500 Stunden)

8. Beruf Hauswirtschafter*in

Praktische Fähigkeiten sind hier ge-
nauso gefragt wie Kreativität, Orga-
nisationstalent und Freude am Um-
gang mit Menschen und Tätigkeiten 
im Haushalt.

Ausbildung:
Dreijährige duale Ausbildung mit 

5. Beruf Heimerzieher*in

Der Beruf der Heimerzieher*in ist 
spannend, vielfältig und abwechs-
lungsreich. Heimerzieher unter-
stützen und fördern die Kinder und 
Jugendlichen individuell, damit sie 
ein gesundes Selbstvertrauen entwi-
ckeln und ein selbstbestimmtes Le-
ben führen können. Bei Erziehungs-
problemen beraten sie die Eltern.

Heimerzieher helfen Kindern und 
Jugendlichen, Konflikte zu lösen und 
mit den Anforderungen in der Schu-
le, im Beruf und in der Gesellschaft 
zurechtzukommen. Die Betreuung 
und Förderung finden in Zusammen-
arbeit und mit gleichzeitiger Unter-
stützung der Eltern statt.

Ausbildung:
Zweijährige schulische Vollzeitaus-
bildung mit integrierten Praktika 
und anschließendem einjährigen 
Berufspraktikum oder drei Jahre pra-
xisintegrierte Ausbildung mit einem 
regelmäßigen Wechsel zwischen 
Theorie- und Praxisphasen.

6. Beruf Gesundheits- und 
Krankenpflegehelfer*in
Gesundheits- und Krankenpflege-
helfer*innen unterstützen die Pfle-
gefachkräfte in medizinischen oder 
pflegerischen Einrichtungen.

Ausbildung:
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re mit anschließendem praktischem 
Anerkennungsjahr. Die praxisinteg-
rierte Ausbildung (nicht in allen Bun-
desländern) besteht aus drei Jahren 
Unterricht in der Fachschule und 
praktischer Ausbildung in der Prak-
tikumsstelle im Wechsel. Die Aus-
bildung umfasst fachbezogenen und 
allgemeinbildenden Unterricht und 
fachpraktische Ausbildung in einer 
geeigneten Einrichtung.

Bei Interesse …

… gibt Ihnen die Behindertenbeauf-
tragte Frau Regina Hoffmann (Kon-
taktdaten siehe Seite 7) gerne die 
ausführliche Übersicht und Adres-
sen.

wechselnden Phasen in der Berufs-
schule und einem geeigneten Betrieb.

9. Beruf Heilerziehungspfleger*in
Besonders Menschen mit Behin-
derung brauchen zur Entfaltung 
ihrer Fähigkeiten und Kräfte Hil-
festellung oder Impulse aus ih-
rem Umfeld, die insbesondere von 
Heilerziehungspfleger*innen in ih-
rer alltäglichen Tätigkeit möglichst 
individuell ausgestaltet werden. 
Heilerziehungspfleger*innen unter-
stützen Menschen mit Behinderung 
dabei, ein individuelles und sinner-
fülltes Leben zu führen.

Ausbildung:
Als schulische Ausbildung: zwei Jah-

Ihr Integrationsfachdienst in der Region

Für Menschen mit Behinderung und Ihre Arbeitgeber.

Beratung | Zuschüsse | Technische Hilfen

www.ifd-diakonie.de  
Tel.: 06061 - 96 50 122

Anzeige_DWO_4C_89x70mm_oB.indd   1 16.09.13   16:25vSBK
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Inklusive Fußballmannschaft 
Team Bärenstark

TSV 1884 Neustadt e.V.
An der Bleiche
64747 Breuberg-Neustadt

Ansprechpartner:
Daniel Serra da Silva
Team.Baerenstark@yahoo.com
Training:
Freitags ab 17:30 Uhr auf dem Sport-
platz an der Bleiche, Neustadt
Im Winter ab 18:30 Uhr in der Hein-
rich-Böhm Halle in Sandbach

Hessischer Behinderten- und 
Rehabilitations-Sportverband e.V.

www.hbrs.de

Deutscher Rollstuhl- 
Sportverband e.V.

www.rollstuhlsport.org oder
www.drs.org

Unified Basketball 

mittwochs 18:00-19:15 Uhr
Campus Sporthallen
64720 Michelstadt

Karims Tanzschule 

Erbacher Straße 43/45
64720 Michelstadt
Tel. 0170 2946256
montags 17:30-18:30 Uhr 
info@karims-tanzschule.de

Inklusive Sportangebote im Odenwald

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Firmen, 
die die Herausgabe dieser wichtigen Broschüre 

mit ihrer Anzeige unterstützen.

Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt.

Mahatma Ghandi
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Der Behindertenbeirat im Odenwaldkreis

Beirat für Menschen 
mit Behinderung 
im Odenwaldkreis

Vorsitzende
Birgit Nennstiel
Am Hollerbusch 37
64720 Michelstadt
Tel. 06061 3377
birgit.nennstiel@t-online.de

Vertreterin
Elke E. Mühlhäuser
Unterstützungsverein
Christophorus Südhessen
Kreuzweg 5 
64720 Michelstadt
Tel. 06061 922093
Fax 06061 9650969
Tel. 0171 3826969
em@muehlhaeuser.com

Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Odenwaldkreis
Frau Regina Hoffmann

Sprechzeiten:
montags  09:00 bis 12:00 Uhr 
donnerstags  14:00 bis 17:00 Uhr
Dienstgebäude: Gesundheitsamt, Albert-Schweitzer-Str. 8, 64711 Erbach

Tel. 0160-7963066, gerne mit Voranmeldung
E-Mail:  r.hoffmann@odenwaldkreis.de

Postadresse: weiterhin LA, Michelstädter Str. 12, 64711 Erbach

Vertreter und Stellvertreter 
der in der Behindertenarbeit tätigen Organisationen für den  
Beirat für Menschen mit Behinderung im Odenwaldkreis 

(Stand 10.08.2023)
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Organisation/Vorsitzende Vertreter Stellvertreter
Behindertenclub Odenwald e.V.

Elfi Kissinger
c/o Regionale Diakonie 
Odenwald
Bahnhofstraße 38
64720 Michelstadt
elfi.kissinger@web.de

Elfi Kissinger
Kreuzweg 8
64720 Michelstadt

Carsten Lotz 
Ortsstraße19
64756 Mossautal

Aktion behindertes Kind Odenwaldkreis e.V.

Am Stutz 3
64739 Höchst
Tel. 06163 2575
hartmut.georg.klein@
outlook.de

Renate Klein
Am Stutz 3
64739 Höchst
Tel. 06163 2575
renate.klein@mail.de

Elke Dentinger
Schönberger Str. 2
64747 Breuberg
Tel. 06165 3499
elke.dentinger@ 
t-online.de

Behindertenkinderheim «Finkennest»

Lore Nürnberger
Beinegasse 45
64739 Höchst i. Odw.
Kinderheim-finkennest@
web.de

Lore Nürnberger
«Finkennest»
Beinegasse 45
64739 Höchst
Tel. 06163 3390
Fax 06163 2426
info@kinderheim-finkennest.de

Regionale Diakonie Odenwald

Integrationsfachdienst,  
Ambulant Betreutes Woh-
nen, Psychosoziale Kontakt- 
und Beratungsstelle (PSKB), 
Fachstelle Demenz
Bahnhofstr. 38
64720 Michelstadt
Tel. 06061 96500

Bärbel Simon
baerbel.simon@regionale-
diakonie.de

Barbara Lang
barbara.lang@regionale-
diakonie.de

Beraterin Fachstelle Demenz:
Anja Pinkert
Tel. 06061 9650-117
Tel. 0163 351 04 18
Fax 06061 9650-140
Internet: www.diakonie-odenwald.de
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Organisation/Vorsitzende Vertreter Stellvertreter
Deutsche Parkinson-Vereinigung, Regionalgruppe Odenwald

Vorsitzende
Elfi Kissinger
Kreuzweg 8
64739 Höchst i. Odw.

Elfi Kissinger
Kreuzweg 8
64739 Höchst i. Odw.
Tel. 06163 2113
Fax 06163 82234
elfi.kissinger@web.de

Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe im Odenwaldkreis

Frühberatungsstelle 
Annegret Hoffmann
Elsa-Brandström-Str. 13
64711 Erbach 

Annegret Hoffmann
Zweckverband Zentrum 
Gemeinschaftshilfe im 
Odenwaldkreis
Tel. 06062 9408-26
Fax 06062 9408-50
fbst@pz-odw.de

Sylvia Heim
Zweckverband Zentrum 
Gemeinschaftshilfe im 
Odenwaldkreis
Tel. 06062 9408-26
Fax 06062 9408-50
fbst@pz-odw.de

Hinweis:
Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir für den Inhalt der Artikel keine 
Gewähr. Rechtsansprüche sind ausgeschlossen.

Die Herausgeber
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Organisation/Vorsitzende Vertreter Stellvertreter
AWO Integra gGmbH

Neckarstr. 19
64711 Erbach
Tel. 06062 958910
Mümling-Grumbach
Tel. 06163 9489106

Ulrich Bauch
Geschäftsführer AWO 
Hessen Süd
ulrich.bauch@awo-hs.org

Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Odenwaldkreis e.V.

Geschäftsstelle
1. Vorsitzender Klaus Schäfer
Finkenweg 2
64385 Rh./Beerfurth
Tel. 06164 4989
info@lebenshilfe- 
odenwaldkreis.de

Torsten Noack
In der Katzenklinge 13
64711 Erbach-Schönnen
info@lebenshilfe- 
odenwaldkreis.de

Sozialverband VdK

Kreisverband
Odenwaldkreis

Patricia Landgrebe 
VdK Kreisverband  
Odenwaldkreis 
patricia.landgrebe@vdk.de

Hiltrud Korb
Goldbachstraße 16
64750 Lützelbach- 
Rimhorn
Tel. 0175 594 73 10
hiltrud.korb@vdk.de

Rheumaliga Hessen e.V.

info@rheuma-liga-hessen.de Frau Hilke

Haus Brombachtal gGmbH

Zeller Str. 189 
64753 Brombachtal
Tel. 06063 5000-0
Fax 06063 5000-50
info@haus-brombachtal.de

Volker Göhmann
Haus Brombachtal
Zeller Str. 189
64753 Brombachtal 
Tel. 06063 5000-0
Fax 06063 5000-50
info@haus-brombachtal.de

Sabine Koch
gleiche Anschrift wie 
Vertreter
Tel. 06063 5000-0
info@haus-brombachtal.de
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Organisation/Vorsitzende Vertreter Stellvertreter
Hessischer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband, Bezirk 3 (Odenwald)

Dieter Scheuermann
dscheuermann@ 
scheuermann-erbach.de 

Dieter Scheuermann
Lauerbacher Weg 18
64711 Erbach
Tel. 06062 4330
dscheuermann@ 
scheuermann-erbach.de

Deutsches Rotes Kreuz

Illigstr. 11
64711 Erbach 
Tel. 06062 607-0 
Fax 06062 607-55

Cornelia Walther
Elsbacher Weg 1
64711 Erbach
Tel. 06062 5805

Schule am Drachenfeld

Schule mit Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung 
und Abteilung für körper-
lich-motorische Entwicklung 
(KmE)
Überregionales Beratungs- 
und Förderzentrum (KmE)
Anne-Frank-Straße 5
64711 Erbach
Tel. 06062 809620
Fax 06062 809621-0

Birgit Zörgiebel 
Rektorin
Anne-Frank-Straße 5
64711 Erbach
zoergiebel@ 
drachenfeld.de

AWO Kreisverband Odenwald

Stadtring 168
64720 Michelstadt
Tel. 06061 97923-0
info@awo-odenwald.de
www.awo-odenwald.de

Helga Mader
AWO Erbach
Lessingstr. 4
64711 Erbach
mader.helga@arcor.de

Andrea Lust
AWO Michelstadt
a.lust@awo-odenwald.de
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Organisation/Vorsitzende Vertreter Stellvertreter
Unterstützungsverein Christophorus e.V. Südhessen

Elke E. Mühlhäuser
1. Vorsitzende 

Elke E. Mühlhäuser 
Kreuzweg 5 
64720 Michelstadt
Tel. 06061 922093
Fax 06061 9650969
Tel. 0171 3826969
em@muehlhaeuser.com

Dorothea Gentzsch-
Köppen

Behindertenheim Haus Bergfrieden

Ortsstr. 15
64743 Beerfelden-Etzean
heimbergfrieden@ 
t-online.de

Diana Eifert-Volz
Ortsstr. 15
64743 Beerfelden-Etzean
Tel. 06068 2356

Frau Erlenkötter

Der Reha-Einkaufsführer, seit über 25 Jahren das Nachschlagewerk für Betro�ene und
deren Angehörige sowie Fachleute aus der Kranken- und Altenp�ege, Verbände und
soziale Einrichtungen. Informationen zu allen Bedürfnissen für Menschen mit einer Be-
hinderung oder Einschränkung. Bestellungen unter: www.reha-einkaufsfuehrer.de

Der Reha macht
es leichter.
Und das seit
über 25 Jahren!
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Organisation/Vorsitzende Vertreter Stellvertreter
Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie

Regionalverbund Odw./
Bergstraße
Am Brühl 10
64711 Erbach

Christine Köbeler
Am Brühl 10
64711 Erbach
Tel. 06062 95547-1701
Christine.Koebeler@nrd.de

Jochen Holschuh
Wohnverbund Erbach,
Leitung
Am Brühl 10 
64711 Erbach
Tel. 06062 95547-1704
jochen.holschuh@nrd.de

Paritätische Projekte gGmbH, Selbsthilfebüro Odenwald

Untere Pfarrgasse 7
64720 Michelstadt

Claudia Ray
Tel. 0159 04 60 69 39 
Tel. 06061 9692290
selbsthilfe.odenwald@
paritaet-projekte.org

Sozialwerkstatt Jäger

Heilpädagogik
Inclusive Education

Helga Jäger
Ludwig-Bogen-Straße 2
64720 Michelstadt
Tel. 06061 949634
sozialwerkstatt.jaeger@
t-online.de

EUTB Odenwaldkreis

Geschäftsstelle Erbach
Jahnstraße 9
64711 Erbach

Michaela Kleinsteuber
Sozialarbeiterin B.A.
Tel. 0160 41 97 25 0
michaela.kleinsteuber@
wir-dabei.de
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

IB Südwest gGmbH

Wohnanlage Breuberg mit 
integrierter Tagesstruktur
Am Alten Sägewerk 6
64747 Breuberg

Maximilian Lutz
Tel. 06165 38 742-0
Maximilian.Lutz@ib.de

Tanja Cravo Ferreira
Tel. 06165 38 742 - 18
Tanja.Cravo.Ferreira@
ib.de
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SCV GmbH
Nibelungenstr. 2
64720 Michelstadt

Tel (06061) 9413-0
Fax (06061) 9413-13
info@scv.de
www.scv.de

SCV ist als Dienstleister für IT-Service und Support seit Jahren verlässlicher
Partner von namhaften Industrie- und Handwerksbetrieben im Odenwaldkreis 
und in den umliegenden Landkreisen.

Vertragskunden der SCV GmbH erhalten den Kundenanforderungen 
entsprechend maßgeschneiderte Supportleistungen. Lösungen der SCV GmbH 
sind dabei individuell auf Unternehmen, deren Branchen und das vorhandene 
Budget abgestimmt.

SCV hilft die täglichen IT Supporttätigkeiten auszuführen und trägt somit 
unmittelbar zum Unternehmenserfolg seiner Kunden bei.

Qualifizierter und zertifizierter Service und Support. 
Auf Wunsch mit Partnervertrag und rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. 

24x7 Servicequalität - zum Fixkostenpreis.   ... SCV

Kostensparend und effektiv. 
IT Services der SCV GmbH



Inklusion 
geht nur gemeinsam

Leben mitten im Odenwaldkreis 
Wohnen • Betreutes Wohnen • Tagesstätte  

Barrierefreie Ferienwohnungen

Stiftung 
Nieder-Ramstädter Diakonie

Wohnverbund Erbach
Am Brühl 10 · 64711 Erbach 
Bullauer Str. 10 · 64711 Erbach

Ferienhaus  
Sonnenscheinhaus Christophorus
Bullauer Straße 10
64711 Erbach

Wohnverbund und  
Tagesstätte Michelstadt
(in Planung)

Dabeisein und mitgestalten: 
www.nrd.de/jobs

www.nrd.de/odenwald
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